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BEDINGUNGEN FÜR DIE JANITOS HAUSRATVERSICHERUNG

Stand: 01.01.2008

Abschnitt A

§ 1 Versicherte Gefahren und Schäden (Versicherungsfall), gene-
relle Ausschlüsse

1. Versicherungsfall
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Tei-

le oder seiner Ladung, 
b) Einbruchdiebstahl, Vandalismus nach einem Einbruch sowie Raub oder den Versuch einer sol-

chen Tat,
c) Leitungswasser,
d) Sturm, Hagel
zerstört oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.

2. Ausschluss Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie
a) Ausschluss Krieg 

Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

b) Ausschluss Innere Unruhen
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch innere Unruhen.

c) Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden 
durch Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 2 Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Luftfahrzeuge

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Brand,
b) Blitzschlag,
c) Explosion, Implosion
d) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung
zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.

2. Brand
Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd entstanden ist oder ihn verlassen hat 
und das sich aus eigener Kraft auszubreiten vermag.

3. Blitzschlag
Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen.
Überspannungs-, Überstrom- oder Kurzschlussschäden an elektrischen Einrichtungen und Geräten sind 
nur versichert, wenn an Sachen auf dem Grundstück, auf dem der Versicherungsort liegt, durch Blitz-
schlag Schäden anderer Art entstanden sind.
Spuren eines direkten Blitzschlags an anderen Sachen als an elektrischen Einrichtungen und Geräten 
oder an Antennen stehen Schäden anderer Art gleich.

4.1. Explosion
Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich ver-
laufende Kraftäußerung. 
Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitung usw.) liegt nur vor, wenn seine Wandung in einem 
solchen Umfang zerrissen wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschieds innerhalb und au-
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ßerhalb des Behälters stattfindet. Wird im Innern eines Behälters eine Explosion durch chemische Um-
setzung hervorgerufen, so ist ein Zerreißen seiner Wandung nicht erforderlich.

4.2. Implosion
Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines Hohlkörpers durch äußeren Über-
druck infolge eines inneren Unterdruckes.

5. Nicht versicherte Schäden
Nicht versichert sind
a) ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch Erdbeben; 
b) Sengschäden;
c) Schäden, die an Verbrennungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftretenden 

Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elektrischen Schaltern durch den in ih-
nen auftretenden Gasdruck entstehen;

Die Ausschlüsse gemäß Nr. 5 b und 5 c gelten nicht, soweit diese Schäden Folge eines versicherten 
Sachschadens gemäß Nr. 1 sind.

§ 3 Einbruchdiebstahl

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch
a) Einbruchdiebstahl,
b) Vandalismus nach einem Einbruch,
c) Raub,
oder durch den Versuch einer solchen Tat abhanden kommen, zerstört oder beschädigt werden.

2. Einbruchdiebstahl
Einbruchdiebstahl liegt vor, wenn der Dieb
a) in einen Raum eines Gebäudes einbricht, einsteigt oder mittels eines Schlüssel, dessen Anfer-

tigung für das Schloss nicht von einer dazu berechtigten Person veranlasst oder gebilligt wor-
den ist (falscher Schlüssel) oder mittels anderer Werkzeuge eindringt; der Gebrauch eines fal-
schen Schlüssels ist nicht schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen ab-
handen gekommen sind;

b) in einem Raum eines Gebäudes ein Behältnis aufbricht oder falsche Schlüssel (siehe a) oder 
andere Werkzeuge benutzt, um es zu öffnen; der Gebrauch eines falschen Schlüssels ist nicht 
schon dann bewiesen, wenn feststeht, dass versicherte Sachen abhanden gekommen sind;

c) aus einem verschlossenen Raum eines Gebäudes Sachen entwendet, nachdem er sich in das 
Gebäude eingeschlichen oder dort verborgen gehalten hatte;

d) in einem Raum eines Gebäudes bei einem Diebstahl auf frischer Tat angetroffen wird und eines 
der Mittel gemäß Nr. 4a aa) oder 4a bb) anwendet, um sich den Besitz des gestohlenen Gutes 
zu erhalten;

e) mittels richtiger Schlüssel, die er innerhalb oder außerhalb des Versicherungsortes durch Ein-
bruchdiebstahl oder durch Raub gemäß Nr. 4 an sich gebracht hatte, in einen Raum eines Ge-
bäudes eindringt oder dort ein Behältnis öffnet;

f) in einen Raum eines Gebäudes mittels richtigem Schlüssel eindringt, den er – innerhalb oder 
außerhalb des Versicherungsortes – durch Diebstahl an sich gebracht hatte, vorausgesetzt, 
dass weder der Versicherungsnehmer noch der Gewahrsamsinhaber den Diebstahl des 
Schlüssels durch fahrlässiges Verhalten ermöglicht hatte.

3. Vandalismus nach einem Einbruch
Vandalismus nach einem Einbruch liegt vor, wenn der Täter auf eine der in Nr. 2 a, 2 e oder 2 f bezeich-
neten Arten in den Versicherungsort eindringt und versicherte Sachen vorsätzlich zerstört oder beschä-
digt.

4. Raub
a) Raub liegt vor, wenn

aa) gegen den Versicherungsnehmer Gewalt angewendet wird, um dessen Widerstand 
gegen die Wegnahme versicherter Sachen auszuschalten. Gewalt liegt nicht vor, wenn 
versicherte Sachen ohne Überwindung eines bewussten Widerstandes entwendet 
werden (einfacher Diebstahl/Trickdiebstahl);

bb) der Versicherungsnehmer versicherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, 
weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Leben angedroht wird, die innerhalb des 
Versicherungsortes – bei mehreren Versicherungsorten innerhalb desjenigen Versiche-
rungsortes, an dem auch die Drohung ausgesprochen wird – verübt werden soll;

cc) dem Versicherungsnehmer versicherte Sachen weggenommen werden, weil sein kör-
perlicher Zustand unmittelbar vor der Wegnahme infolge eines Unfalls oder infolge ei-
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ner nicht verschuldeten sonstigen Ursache wie beispielsweise Ohnmacht oder Herzin-
farkt beeinträchtigt und dadurch seine Widerstandskraft ausgeschaltet ist.

b) Dem Versicherungsnehmer stehen Personen gleich, die mit seiner Zustimmung in der Woh-
nung anwesend sind.

c) Nicht versichert sind Sachen, die an den Ort der Herausgabe oder Wegnahme erst auf Verlan-
gen des Täters herangeschafft werden, es sei denn, das Heranschaffen erfolgt nur innerhalb 
des Versicherungsortes, an dem die Tathandlungen nach a) verübt wurden.

5. Nicht versicherte Schäden
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden, die verur-
sacht werden durch weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, 
Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch).

§ 4 Leitungswasser

1. Bruchschäden
Soweit Rohre bzw. Installationen gemäß a) und b) zum versicherten Hausrat gehören 
(siehe Abschnitt A § 6), leistet der Versicherer Entschädigung für innerhalb von Gebäuden eintretende
a) frostbedingte und sonstige Bruchschäden an Rohren 

aa) der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen) oder den damit verbundenen Schläu-
chen,

bb) der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie Klima-, Wärmepumpen- oder Solarhei-
zungsanlagen,

cc) von Wasserlösch- oder Berieselungsanlagen.
sofern diese Rohre nicht Bestandteil von Heizkesseln, Boilern oder vergleichbaren Anlagen
sind.

b) frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten Installationen:
aa) Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Armaturen (z.B. Wasser- und Ab-

sperrhähne, Ventile, Geruchsverschlüsse, Wassermesser) sowie deren Anschluss-
schläuche,

bb) Heizkörper, Heizkessel, Boiler oder vergleichbare Teile von Warmwasserheizungs-,
Dampfheizungs-, Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen.

Als innerhalb des Gebäudes gilt der gesamte Baukörper, einschließlich der Bodenplatte.
Rohre von Solarheizungsanlagen auf dem Dach gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes.
Soweit nicht etwas anderes vereinbart ist, sind Rohre und Installationen unterhalb der Bodenplatte (tra-
gend oder nicht tragend) nicht versichert.

2. Nässeschäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die durch bestimmungswidrig austreten-
des Leitungswasser zerstört oder beschädigt werden oder abhanden kommen.
Das Leitungswasser muss aus Rohren der Wasserversorgung (Zu- und Ableitungen) oder damit verbun-
denen Schläuchen, den mit diesem Rohrsystem verbundenen sonstigen Einrichtungen oder deren was-
serführenden Teilen, aus Einrichtungen der Warmwasser- oder Dampfheizung, aus Klima- Wärmepum-
pen oder Solarheizungsanlagen, aus Wasserlösch- und Berieselungsanlagen sowie aus Wasserbetten 
und Aquarien ausgetreten sein.
Sole, Öle, Kühl- und Kältemittel aus Klima-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen sowie Wasser-
dampf stehen Leitungswasser gleich. 

3. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch

aa) Plansch- oder Reinigungswasser,
bb) Schwamm,
cc) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Überschwemmung oder Witte-

rungsniederschläge oder einen durch diese Ursachen hervorgerufenen Rückstau,
dd) Erdbeben Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch,
ee) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser nach Nr. 2 die Erdsen-

kung oder den Erdrutsch verursacht hat, 
ff) Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen eines Brandes, 

durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem versicherten 
Gebäude oder an der Sprinkler- oder Berieselungsanlage.

gg) Leitungswasser aus Eimern, Gieskannen oder sonstigen mobilen Behältnissen.
b) Der Versicherer leistet keine Entschädigung für Schäden

aa) an Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen 
Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sachen,

bb) am Inhalt eines Aquariums, die als Folge dadurch entstehen, dass Wasser aus dem 
Aquarium ausgetreten ist.
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§ 5 Sturm, Hagel

1. Versicherte Gefahren und Schäden
Der Versicherer leistet Entschädigung für versicherte Sachen, die zerstört oder beschädigt werden oder 
abhanden kommen
a) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf versicherte Sachen oder auf 

Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden;
b) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf versi-

cherte Sachen oder auf Gebäude, in denen sich versicherte Sachen befinden, wirft;
c) als Folge eines Schadens nach a) oder b) an versicherten Sachen
d) durch die unmittelbare Einwirkung des Sturmes oder Hagels auf Gebäude, die mit dem versi-

cherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten Sachen befinden, baulich ver-
bunden sind;

e) dadurch, dass ein Sturm oder Hagel Gebäudeteile, Bäume oder andere Gegenstände auf Ge-
bäude wirft, die mit dem versicherten Gebäude oder Gebäuden, in denen sich versicherten Sa-
chen befinden, baulich verbunden sind.

2. Sturm
Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Windstärke 8 nach Beaufort (Windge-
schwindigkeit mindestens 63 km/Stunde).
Ist die Windstärke für den Schadenort nicht feststellbar, so wird Windstärke 8 unterstellt, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass
a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsgrundstücks Schäden an Gebäuden in 

einwandfreiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat, 
oder dass

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versicherten Gebäudes oder des Ge-
bäudes, in dem sich die versicherten Sachen befunden haben, oder mit diesem Gebäude bau-
lich verbundenen Gebäuden, nur durch Sturm entstanden sein kann.

3. Hagel
Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskörnern.

4. Nicht versicherte Schäden
a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen Schäden durch 

aa) Sturmflut;
bb) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch nicht ordnungsgemäß ge-

schlossene Fenster, Außentüren oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öff-
nungen durch Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden darstel-
len;

cc) weitere Elementargefahren (Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schnee-
druck, Lawinen, Vulkanausbruch).

b) Nicht versichert sind Schäden an
aa) Gebäuden oder an Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und an den in diesen 

Gebäuden befindlichen Sachen;
bb) Sachen, die sich außerhalb von Gebäuden befinden. Nach Nr. 1 versichert sind jedoch 

auf dem gesamten Grundstück, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet, An-
tennenanlagen und Markisen, wenn sie ausschließlich vom Versicherungsnehmer ge-
nutzt werden.

§ 6 Versicherte und nicht versicherte Sachen, Versicherungsort

1. Beschreibung des Versicherungsumfangs
Versichert ist der gesamte Hausrat in der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung (Versiche-
rungsort).
Hausrat, der infolge eines eingetretenen oder unmittelbar bevorstehenden Versicherungsfalles aus dem 
Versicherungsort entfernt und in zeitlichem und örtlichem Zusammenhang mit diesem Vorgang zerstört 
oder beschädigt wird oder abhanden kommt, ist versichert.
Hausrat außerhalb der im Versicherungsschein bezeichneten Wohnung ist nur im Rahmen der Außen-
versicherung (siehe Abschnitt A § 7) oder soweit dies gesondert im Versicherungsvertrag vereinbart ist, 
versichert.

2. Definitionen
a) Zum Hausrat gehören alle Sachen, die dem Haushalt des Versicherungsnehmers zur privaten

Nutzung (Gebrauch bzw. Verbrauch) dienen.
b) Wertsachen und Bargeld gehören ebenfalls zum Hausrat. Hierfür gelten besondere Vorausset-

zungen und Entschädigungsgrenzen (siehe Abschnitt A § 13).
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c) Ferner gehören zum Hausrat
aa) alle in das Gebäude eingefügten Sachen (z.B. Einbaumöbel und Einbauküchen), die 

der Versicherungsnehmer als Mieter oder Wohnungseigentümer auf seine Kosten be-
schafft oder übernommen hat und daher hierfür die Gefahr trägt. Eine anderweitige
Vereinbarung über die Gefahrtragung ist vom Versicherungsnehmer nachzuweisen.

bb) Anbaumöbel und Anbauküchen, die serienmäßig produziert und nicht individuell für 
das Gebäude gefertigt, sondern lediglich mit einem geringen Einbauaufwand an die 
Gebäudeverhältnisse angepasst worden sind,

cc) privat genutzte Antennenanlagen und Markisen, die ausschließlich der versicherten 
Wohnung gemäß Nr. 1 dienen und sich auf dem Grundstück befinden, auf dem die 
versicherte Wohnung liegt,

dd) im Haushalt des Versicherungsnehmers befindliches fremdes Eigentum, soweit es sich 
nicht um das Eigentum von Mietern bzw. Untermietern des Versicherungsnehmers
handelt (siehe Nr. 4 e)

ee) selbstfahrende Krankenfahrstühle, Rasenmäher, Go-Karts und Spielfahrzeuge, soweit 
diese nicht versicherungspflichtig sind.

ff) Kanus, Ruder-, Falt- und Schlauchboote einschließlich ihrer Motoren sowie Surfgeräte,
gg) Fall- und Gleitschirme sowie nicht motorisierte Flugdrachen,
hh) Arbeitsgeräte und Einrichtungsgegenstände, die ausschließlich dem Beruf oder dem 

Gewerbe des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft 
lebenden Person dienen; Handelswaren und Musterkollektionen sind hiervon ausge-
schlossen,

ii) Haustiere, d.h. Tiere, die regelmäßig artgerecht in Wohnungen (siehe Nr. 3 a) und b)) 
gehalten werden (z.B. Fische, Katzen, Vögel).

3. Versicherungsort
Versicherungsort ist die im Versicherungsschein bezeichnete Wohnung. Zur Wohnung gehören
a) diejenigen Räume, die zu Wohnzwecken dienen und eine selbständige Lebensführung ermögli-

chen. Dies sind die ausschließlich vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher 
Gemeinschaft lebenden Person privat genutzten Flächen eines Gebäudes. Räume, die aus-
schließlich beruflich oder gewerblich genutzt werden, gehören nicht zur Wohnung, es sei denn, 
sie sind ausschließlich über die Wohnung zu betreten (sog. Arbeitszimmer in der Wohnung).

b) Loggien, Balkone, an das Gebäude unmittelbar anschließende Terrassen sowie ausschließlich
vom Versicherungsnehmer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person zu 
privaten Zwecken genutzte Räume in Nebengebäuden – einschließlich Garagen – des Grund-
stücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.

c) gemeinschaftlich genutzte, verschließbare Räume, in dem Hausrat bestimmungsgemäß vor-
gehalten wird (z.B. ausgewiesene Stellflächen in Fluren, Fahrradkeller, Waschkeller) des 
Grundstücks, auf dem sich die versicherte Wohnung befindet.

d) Darüber hinaus werden auch privat genutzte Garagen der Wohnung zugerechnet, soweit sich 
diese zumindest in der Nähe des Versicherungsortes befinden.

4. Nicht versicherte Sachen
Nicht zum Hausrat gehören
a) Gebäudebestandteile, es sei denn, sie sind in Nr. 2 c) aa) genannt,
b) vom Gebäudeeigentümer eingebrachte Sachen, für die dieser Gefahr trägt.

Sofern die ursprünglich vom Gebäudeeigentümer eingebrachten oder in dessen Eigentum ü-
bergegangenen Sachen durch den Mieter ersetzt werden – auch höher- oder geringerwertigere 
–, sind diese Sachen im Rahmen dieses Vertrages nicht versichert. Das gleiche gilt für vom 
Wohnungseigentümer ersetzte Sachen.

c) Kraftfahrzeuge aller Art und Anhänger, unabhängig von deren Versicherungspflicht, sowie Teile 
und Zubehör von Kraftfahrzeugen und Anhängern, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt,

d) Luft- und Wasserfahrzeuge, unabhängig von deren Versicherungspflicht, einschließlich nicht 
eingebauter Teile, soweit nicht unter Nr. 2 c) genannt,

e) Hausrat von Mietern und Untermietern in der Wohnung des Versicherungsnehmers, es sei 
denn, dieser wurde ihnen vom Versicherungsnehmer überlassen, 

f) Sachen im Privatbesitz, die durch einen gesonderten Versicherungsvertrag versichert sind (z.B. 
für Schmucksachen und Pelze, Kunstgegenstände, Musikinstrumente bzw. Jagd- und Sportwaf-
fen).

g) elektronisch gespeicherte Daten und Programme.

§ 7 Außenversicherung

1. Begriff und Geltungsdauer der Außenversicherung
Versicherte Sachen, die Eigentum des Versicherungsnehmers oder einer mit ihm in häuslicher Gemein-
schaft lebenden Person sind oder die deren Gebrauch dienen, sind weltweit auch versichert, solange sie 
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sich vorübergehend außerhalb des Versicherungsortes befinden. Zeiträume von mehr als drei Monaten 
gelten nicht als vorübergehend.

2. Unselbständiger Hausstand während Wehr- und Zivildienst oder Ausbildung
Hält sich der Versicherungsnehmer oder eine mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebende Person zur 
Ausbildung oder um den Wehr- oder Zivildienst abzuleisten außerhalb der Wohnung auf, so gilt dies so 
lange als vorübergehend im Sinne der Nr. 1, bis ein eigener Hausstand begründet wird.

3. Einbruchdiebstahl
Für Schäden durch Einbruchdiebstahl müssen die in Abschnitt A § 3 Nr. 2 genannten Voraussetzungen 
erfüllt sein. 

4. Raub
Bei Raub  besteht Außenversicherungsschutz; in den Fällen, in denen der Versicherungsnehmer versi-
cherte Sachen herausgibt oder sich wegnehmen lässt, weil eine Gewalttat mit Gefahr für Leib oder Le-
ben angedroht wird, die  an Ort und Stelle verübt werden soll. Dies gilt auch, wenn der Raub an Perso-
nen begangen wird, die mit dem Versicherungsnehmer in häuslicher Gemeinschaft leben. Der Außen-
versicherungsschutz erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Sachen, die erst 
auf Verlangen des Täters an den Ort der Wegnahme oder Herausgabe gebracht werden.

5. Sturm und Hagel
Für Sturm- und Hagelschäden besteht Außenversicherungsschutz nur innerhalb von Gebäuden.

6. Entschädigungsgrenzen
a) Die Entschädigung im Rahmen der Außenversicherung ist insgesamt auf 20 Prozent der Versi-

cherungssumme, höchstens auf 12.500,00 Betrag, begrenzt.
b) Für Wertsachen (auch Bargeld) gelten zusätzlich Entschädigungsgrenzen 

(siehe Abschnitt A § 13 Nr. 2).

§ 8 Versicherte Kosten

Versicherte Kosten 
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen
a) Aufräumungskosten

für das Aufräumen versicherter Sachen sowie für das Wegräumen und den Abtransport von 
zerstörten und beschädigten versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für das 
Ablagern und Vernichten.

b) Bewegungs- und Schutzkosten
die dadurch entstehen, dass zum Zweck der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung versi-
cherter Sachen andere Sachen bewegt, verändert oder geschützt werden müssen.

c) Hotelkosten
für Hotel- oder ähnliche Unterbringung ohne Nebenkosten (z.B. Frühstück, Telefon), wenn die 
ansonsten ständig bewohnte Wohnung unbewohnbar wurde und dem Versicherungsnehmer 
auch die Beschränkung auf einen bewohnbaren Teil nicht zumutbar ist. Die Kosten werden bis 
zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wieder bewohnbar ist, längstens für die Dauer 
von 100 Tagen. Die Entschädigung ist pro Tag auf 1 Promille der Versicherungssumme be-
grenzt, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

d) Transport- und Lagerkosten
für Transport und Lagerung des versicherten Hausrats, wenn die Wohnung unbenutzbar wurde 
und dem Versicherungsnehmer auch die Lagerung in einem benutzbaren Teil nicht zumutbar 
ist. Die Kosten für die Lagerung werden bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Wohnung wie-
der benutzbar oder eine Lagerung in einem benutzbaren Teil der Wohnung wieder zumutbar ist, 
längstens für die Dauer von 100 Tagen.

e) Schlossänderungskosten
für Schlossänderungen der Wohnung, wenn Schlüssel für Türen der Wohnung oder für dort be-
findliche Wertschutzschränke durch einen Versicherungsfall abhanden gekommen sind.

f) Bewachungskosten
für die Bewachung versicherter Sachen, wenn die Wohnung unbewohnbar wurde und Schließ-
vorrichtungen und sonstige Sicherungen keinen ausreichenden Schutz bieten. Die Kosten wer-
den bis zu dem Zeitpunkt ersetzt, in dem die Schließvorrichtungen oder sonstige Sicherungen 
wieder voll gebrauchsfähig sind, längstens für die Dauer von 72 Stunden.

g) Reparaturkosten für Gebäudeschäden
die im Bereich der Wohnung durch Einbruchdiebstahl, Raub oder den Versuch einer solchen 
Tat oder innerhalb der Wohnung durch Vandalismus nach einem Einbruch oder einer Berau-
bung entstanden sind.
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h) Reparaturkosten für Nässeschäden
an Bodenbelägen, Innenanstrichen oder Tapeten in gemieteten bzw. in Sondereigentum befind-
lichen Wohnungen.

i) Kosten für provisorische Maßnahmen 
Kosten für provisorische Maßnahmen zum Schutz versicherter Sachen.

§ 9 Versicherungswert, Versicherungssumme

1. Versicherungswert
Der Versicherungswert bildet die Grundlage der Entschädigungsberechnung.
a) Versicherungswert ist der Wiederbeschaffungswert von Sachen gleicher Art und Güte in neu-

wertigem Zustand (Neuwert).
b) Für Kunstgegenstände (siehe Abschnitt A § 13 Nr. 1 a) dd)) und Antiquitäten (siehe Abschnitt

A § 13 Nr. 1 a) ee)) ist der Versicherungswert der Wiederbeschaffungspreis von Sachen glei-
cher Art und Güte.

c) Sind Sachen für ihren Zweck in dem versicherten Haushalt nicht mehr zu verwenden, so ist der 
Versicherungswert der für den Versicherungsnehmer erzielbare Verkaufspreis (gemeiner Wert).

d) Soweit die Entschädigung für Wertsachen auf bestimmte Beträge begrenzt (Entschädigungs-
grenzen siehe Abschnitt A § 13 Nr. 2) ist, werden bei der Ermittlung des Versicherungswertes 
höchstens diese Beträge berücksichtigt.

2. Versicherungssumme
a) Die Versicherungssumme soll dem Versicherungswert entsprechen.
b) Die Versicherungssumme erhöht sich um einen Vorsorgebetrag von 10 Prozent.

3. Anpassung von Versicherungssumme und Prämie 
a) Die Versicherungssumme wird entsprechend der Entwicklung des Preisindexes – siehe b) –

angepasst.
b) Die Versicherungssumme erhöht oder vermindert sich mit Beginn eines jeden Versicherungs-

jahres entsprechend dem Prozentsatz, um den sich der Preisindex für “Verbrauchs- und
Gebrauchsgüter ohne Nahrungsmittel und ohne die normalerweise nicht in der Wohnung gela-
gerten Güter” - aus dem Verbraucherpreisindex für Deutschland (VPI) - im vergangenen Kalen-
derjahr gegenüber dem davorliegenden Kalenderjahr verändert hat. Maßgebend ist der vom 
Statistischen Bundesamt jeweils für den Monat September veröffentlichte Index. 
Der Veränderungsprozentsatz wird nur bis zur ersten Stelle nach dem Komma berücksichtigt.
Die neue Versicherungssumme wird auf volle hundert Euro aufgerundet und dem Versiche-
rungsnehmer bekanntgegeben.

c) Die Prämie wird aus der neuen Versicherungssumme berechnet.
d) Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die neue Versicherungssumme kann

der Versicherungsnehmer der Anpassung durch Erklärung in Textform widersprechen. Zur 
Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung. Damit wird die Anpassung nicht wirksam.

e) Das Recht auf Herabsetzung der Versicherungssumme wegen erheblicher Überversicherung
(siehe Abschnitt „B“ § 10) bleibt unberührt.

f) Solange mindestens 650,00 Euro Versicherungssumme pro Quadratmeter Wohnfläche verein-
bart sind, nimmt der Versicherer abweichend von Abschnitt „A“ § 12 Nr.5 keinen Abzug wegen
Unterversicherung vor.

§ 10 Anpassung der Prämie

1. Grundsatz
Die Prämie, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart ist, kann zu Beginn eines je-
den Versicherungsjahres nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen zur Anpassung des Beitrags-
satzes steigen oder sinken.

2. Prämienanpassungsklausel
a) Der Versicherer kann die Prämie pro 1000 Euro Versicherungssumme für bestehende Versi-

cherungsverträge, auch soweit sie für erweiterten Versicherungsschutz vereinbart sind (Prä-
miensatz in Promille), mit Wirkung von Beginn der nächsten Versicherungsperiode an erhöhen. 
Dabei darf der geänderte Prämiensatz den im Zeitpunkt der Änderung geltenden Tarifbeitrags-
satz nicht übersteigen.

b). Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach Zu-
gang der Mitteilung des Versicherers über die Prämiensatzerhöhung zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens der Änderung kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären.
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§ 11 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung 
über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versi-
cherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der
Umzug beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung
gebracht werden.

2. Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht 
über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei 
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungs-
schutz nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt 
spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem Versicherer mit 

Angabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern anzuzeigen.
b) Waren für die bisherige Wohnung besondere Sicherungen vereinbart, so ist dem Versicherer in 

Textform mitzuteilen, ob entsprechende Sicherungen in der neuen Wohnung vorhanden sind.
c) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und 

wird der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung 
führen.

5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Ver-

sicherers.
b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze oder bei Erhöhung eines 

Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spä-
testens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen 
Monat nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer die Prämie nur in der 
bisherigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus 

und bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsort 
(siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige 
Ehewohnung. Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum 
Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers fol-
genden Prämienfälligkeit. Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen Woh-
nung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer
der Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsort (siehe Modul Versicherung-
sort) die bisherige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt 
bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten 
nach der nächsten, auf den Auszug des Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit. Danach erlischt 
der Versicherungsschutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt b) entsprechend. Nach Ablauf der Frist von 
drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit er-
lischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern bei-
de Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

§ 12 Entschädigungsberechnung, Unterversicherung

1. Ersetzt werden im Versicherungsfall bei
a) zerstörten oder abhanden gekommenen Sachen der Versicherungswert 

(siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles (siehe Abschnitt A § 1),
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b) beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten bei Eintritt des Versicherungsfalles zu-
züglich einer durch die Reparatur nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch
der Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) bei Eintritt des Versicherungsfalles
(siehe Abschnitt A § 1).
Wird durch den Schaden die Gebrauchsfähigkeit einer Sache nicht beeinträchtigt und ist dem 
Versicherungsnehmer die Nutzung ohne Reparatur zumutbar (sogenannter Schönheitsscha-
den), so ist die Beeinträchtigung durch Zahlung des Betrages auszugleichen, der dem Minder-
wert entspricht.

2. Restwerte
Restwerte werden in den Fällen von Nr. 1 angerechnet.

3. Mehrwertsteuer
Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer vorsteuerabzugsberechtigt ist; 
das gleiche gilt, wenn der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht gezahlt hat.

4. Gesamtentschädigung, Kosten aufgrund Weisung
Die Entschädigung für versicherte Sachen einschließlich versicherter Kosten ist je Versicherungsfall
(siehe Abschnitt A § 1 Nr. 1) auf die vereinbarte Versicherungssumme (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 2 a)) 
einschließlich Vorsorgebetrag (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 2 b)) begrenzt.
Schadenabwendungs- und Schadenminderungskosten (siehe Abschnitt B § 13), die auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind, werden unbegrenzt ersetzt.
Wird die vereinbarte Versicherungssumme einschließlich Vorsorgebetrag für die Entschädigung versi-
cherter Sachen bereits vollständig ausgeschöpft, so werden versicherte Kosten (siehe Abschnitt A § 8) 
darüber hinaus bis zu 10 Prozent der Versicherungssumme (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 2 a) und b)) er-
setzt.

5. Feststellung und Berechnung einer Unterversicherung
Ist die Versicherungssumme im Zeitpunkt des Versicherungsfalls (siehe Abschnitt A § 1 Nr. 1) niedriger 
als der Versicherungswert (siehe Abschnitt A § 9 Nr. 1) der versicherten Sachen (Unterversicherung) 
und ist kein Unterversicherungsverzicht vereinbart bzw. dieser nachträglich entfallen, wird die Entschä-
digung gemäß Nr. 1 in dem Verhältnis von Versicherungssumme zum Versicherungswert nach folgender 
Berechnungsformel gekürzt: Entschädigung = Schadenbetrag multipliziert mit der Versicherungssumme 
dividiert durch den Versicherungswert.

6. Versicherte Kosten
Berechnungsgrundlage für die Entschädigung versicherter Kosten (siehe Abschnitt A § 8) ist der Nach-
weis tatsächlich angefallener Kosten unter Berücksichtigung der jeweils vereinbarten Entschädigungs-
grenzen.
Für die Entschädigungsberechnung der versicherten Kosten (siehe Abschnitt A § 8) sowie der Schade-
nabwendungs-, Schadenminderungs- und Schadenermittlungskosten (siehe Abschnitt B § 13) gilt Nr. 5 
entsprechend.

7. Selbstbeteiligung
Sofern eine Selbstbeteiligung vereinbart gilt, vermindert sich die Entschädigung um die Selbstbeteiligung

§ 13 Entschädigungsgrenzen für Wertsachen, Wertschutzschränke

1. Definitionen
a) Versicherte Wertsachen (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 2 b)) sind

aa) Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge (z.B. Chipkarte),
bb) Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wertpapiere,
cc) Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Münzen und Medaillen sowie alle 

Sachen aus Gold und Platin,
dd) Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z.B. Gemäl-

de, Collagen, Zeichnungen, Graphiken und Plastiken) sowie nicht in cc) genannte Sa-
chen aus Silber

ee) Antiquitäten (Sachen, die über 100 Jahre alt sind), jedoch mit Ausnahme von Möbel-
stücken.

b) Wertschutzschränke im Sinne von Nr. 2 b) sind Sicherheitsbehältnisse, die
aa) durch die VdS Schadenverhütung GmbH oder durch eine gleichermaßen qualifizierte 

Prüfstelle anerkannt sind und
bb) als freistehende Wertschutzschränke ein Mindestgewicht von 200 kg aufweisen oder

bei geringerem Gewicht nach den Vorschriften des Herstellers fachmännisch verankert 
oder in der Wand oder im Fußboden bündig eingelassen sind (Einmauerschrank).
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2. Entschädigungsgrenzen
a) Die Entschädigung für Wertsachen unterliegt einer besonderen Entschädigungsgrenze. Sie be-

trägt je Versicherungsfall 20 Prozent der Versicherungssumme, sofern nicht etwas anderes ver-
einbart ist.

b) Für Wertsachen, die sich zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles außerhalb eines anerkannten
und verschlossenen Wertschutzschrankes (siehe Nr. 1 b) befunden haben, ist die Entschädi-
gung je Versicherungsfall begrenzt auf
aa) 1.000,00 Euro für Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge mit Ausnahme von 

Münzen, deren Versicherungswert den Nennbetrag übersteigt, höchstens auf den ver-
einbarten Betrag,

bb) 2.500,00 Euro insgesamt für Urkunden einschließlich Sparbücher und sonstige Wert-
papiere, höchstens auf den vereinbarten Betrag,

cc) 20.000,00 Euro insgesamt für Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Mün-
zen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold und Platin, höchstens auf den verein-
barten Betrag.

§ 14 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung

1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlags-
zahlung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.

2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens 

geleistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunkt unter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetz-

buches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro 
Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in dem infol-
ge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt werden 
kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder sei-

nen Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 15 Sachverständigenverfahren

1. Feststellung der Schadenhöhe
Der Versicherungsnehmer kann nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass die Höhe des 
Schadens in einem Sachverständigenverfahren festgestellt wird. Ein solches Sachverständigenverfahren
können Versicherer und Versicherungsnehmer auch gemeinsam vereinbaren.

2. Weitere Feststellungen
Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf weitere Feststellungen zum Versiche-
rungsfall ausgedehnt werden.

3. Verfahren vor Feststellung
Für das Sachverständigenverfahren gilt:
a) Jede Partei hat in Textform einen Sachverständigen zu benennen. Eine Partei, die ihren Sach-

verständigen benannt hat, kann die andere unter Angabe des von ihr genannten Sachverstän-
digen in Textform auffordern, den zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite 
Sachverständige nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Aufforderung benannt, so 
kann ihn die auffordernde Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht ernen-
nen lassen. In der Aufforderung durch den Versicherer ist der Versicherungsnehmer auf diese 
Folge hinzuweisen.
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b) Der Versicherer darf als Sachverständigen keine Person benennen, die Mitbewerber des Versi-
cherungsnehmers ist oder mit ihm in dauernder Geschäftsverbindung steht; ferner keine Per-
son, die bei Mitbewerbern oder Geschäftspartnern angestellt ist oder mit ihnen in einem ähnli-
chen Verhältnis steht.

c) Beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn ihrer Feststellungen einen dritten 
Sachverständigen als Obmann. Die Regelung unter b) gilt entsprechend für die Benennung ei-
nes Obmannes durch die Sachverständigen. Einigen sich die Sachverständigen nicht, so wird 
der Obmann auf Antrag einer Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nannt.

4. Feststellung
Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten:
a) ein Verzeichnis der abhanden gekommenen, zerstörten und beschädigten versicherten Sachen 

sowie deren nach dem Versicherungsvertrag in Frage kommenden Versicherungswerte zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles;

b) die Wiederherstellungs- und Wiederbeschaffungskosten;
c) die Restwerte, der vom Schaden betroffenen Sachen;
d) die nach dem Versicherungsvertrag versicherten Kosten.
e) den Wert der nicht vom Schaden betroffenen versicherten Sachen, wenn kein Unterversiche-

rungsverzicht gegeben ist.

5. Verfahren nach Feststellung
Der Sachverständige übermittelt seine Feststellungen beiden Parteien gleichzeitig. Weichen die Feststel-
lungen der Sachverständigen voneinander ab, so übergibt der Versicherer sie unverzüglich dem Ob-
mann. Dieser entscheidet über die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellungen 
der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt seine Entscheidung beiden Parteien gleich-
zeitig.
Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind für die Vertragsparteien verbindlich, 
wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. 
Aufgrund dieser verbindlichen Feststellungen berechnet der Versicherer die Entschädigung.
Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch gerichtliche Entscheidung. Dies gilt auch, 
wenn die Sachverständigen die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder sie verzögern.

6. Kosten
Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kosten ihres Sachverständigen. Die Kos-
ten des Obmannes tragen beide Parteien je zur Hälfte.

7. Obliegenheiten
Durch das Sachverständigenverfahren werden die Obliegenheiten des Versicherungsnehmers nicht be-
rührt.

§ 16 Vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit des Versiche-
rungsnehmers vor dem Versicherungsfall, Sicherheitsvor-
schrift

1. Sicherheitsvorschrift und Obliegenheit
Als vertraglich vereinbarte, besondere Obliegenheit hat der Versicherungsnehmer in der kalten Jahres-
zeit die Wohnung (siehe Abschnitt A § 6 Nr. 3) zu beheizen und dies genügend häufig zu kontrollieren 
oder alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten.

2. Folgen der Obliegenheitsverletzung
Verletzt der Versicherungsnehmer die in Nr. 1 genannte Obliegenheit, ist der Versicherer unter den in
Abschnitt B § 8 Nr. 1 b) und Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt oder auch 
ganz oder teilweise leistungsfrei.

§ 17 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung (gemäß Abschnitt B § 9) kann insbesondere dann vorliegen, 
wenn
a) sich ein Umstand ändert, nach dem im Antrag gefragt worden ist,
b) sich anlässlich eines Wohnungswechsels (siehe Abschnitt A § 11) ein Umstand ändert, nach 

dem im Antrag gefragt worden ist,
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c) die ansonsten ständig bewohnte Wohnung länger als 60 Tage oder über eine für den Einzelfall 
vereinbarte längere Frist hinaus unbewohnt bleibt und auch nicht beaufsichtigt wird; beaufsich-
tigt ist eine Wohnung nur dann, wenn sich während der Nacht eine dazu berechtigte volljährige 
Person darin aufhält,

d) vereinbarte Sicherungen beseitigt, vermindert oder in nicht gebrauchsfähigem Zustand sind. 
Das gilt auch bei einem Wohnungswechsel (siehe Abschnitt A § 11).

§ 18 Wiederherbeigeschaffte Sachen

1. Anzeigepflicht
Wird der Verbleib abhanden gekommener Sachen ermittelt, hat der Versicherungsnehmer oder der Ver-
sicherer dies nach Kenntniserlangung unverzüglich dem Vertragspartner in Textform anzuzeigen.

2. Wiedererhalt vor Zahlung der Entschädigung
Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, bevor die 
volle Entschädigung für diese Sache gezahlt worden ist, so behält er den Anspruch auf die Entschädi-
gung, falls er die Sache innerhalb von zwei Wochen dem Versicherer zur Verfügung stellt. Andernfalls ist 
eine für diese Sache gewährte Entschädigung  zurückzugeben.

3. Wiedererhalt nach Zahlung der Entschädigung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt, 

nachdem für diese Sache eine Entschädigung in voller Höhe ihres Versicherungswertes gezahlt 
worden ist, so hat der Versicherungsnehmer die Entschädigung zurückzuzahlen oder die Sache 
dem Versicherer zur Verfügung zu stellen. Der Versicherungsnehmer hat dieses Wahlrecht in-
nerhalb von zwei Wochen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers aus-
zuüben; nach fruchtlosem Ablauf dieser Frist geht das Wahlrecht auf den Versicherer über.

b) Hat der Versicherungsnehmer den Besitz einer abhanden gekommenen Sache zurückerlangt,
nachdem für diese Sache eine Entschädigung gezahlt worden ist, die bedingungsgemäß gerin-
ger als der Versicherungswert ist, so kann der Versicherungsnehmer die Sache behalten und 
muss sodann die Entschädigung zurückzahlen. Erklärt er sich hierzu innerhalb von zwei Wo-
chen nach Empfang einer schriftlichen Aufforderung des Versicherers nicht bereit, so hat der 
Versicherungsnehmer die Sache im Einvernehmen mit dem Versicherer öffentlich meistbietend 
verkaufen zu lassen. Von dem Erlös abzüglich der Verkaufskosten erhält der Versicherer den 
Anteil, welcher der von ihm geleisteten bedingungsgemäßen Entschädigung entspricht.

4. Beschädigte Sachen
Sind wiederbeschaffte Sachen beschädigt worden, so kann der Versicherungsnehmer die bedingungs-
gemäße Entschädigung in Höhe der Reparaturkosten auch dann verlangen oder behalten, wenn die Sa-
chen in den Fällen von Nr. 2 oder Nr. 3 bei ihm verbleiben.

5. Gleichstellung
Dem Besitz einer zurückerlangten Sache steht es gleich, wenn der Versicherungsnehmer die Möglichkeit 
hat, sich den Besitz wieder zu verschaffen.

6. Übertragung der Rechte
Hat der Versicherungsnehmer dem Versicherer zurückerlangte Sachen zur Verfügung zu stellen, so hat 
er dem Versicherer den Besitz, das Eigentum und alle sonstigen Rechte zu übertragen, die ihm mit Be-
zug auf diesen Sachen zustehen.

7. Rückabwicklung bei kraftlos erklärten Wertpapieren
Ist ein Wertpapier in einem Aufgebotsverfahren für kraftlos erklärt worden, so hat der Versicherungs-
nehmer die gleichen Rechte und Pflichten, wie wenn er das Wertpapier zurückerlangt hätte. Jedoch 
kann der Versicherungsnehmer die Entschädigung behalten, soweit ihm durch Verzögerung fälliger Leis-
tungen aus den Wertpapieren ein Zinsverlust entstanden ist.
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BEDINGUNGEN FÜR DIE JANITOS HAUSRATVERSICHERUNG

Stand: 01.01.2008

Abschnitt B

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertre-
ters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm be-
kannten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für 
dessen Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versi-
cherer bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Be-
dingungen geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers 
rückwirkend Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflicht-
verletzung werden die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertrags-
bestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versi-
cherer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versiche-
rungsnehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers 
ohne Einhaltung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer auf dessen Kündigungs-recht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer 
vom Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers 
ausgeschlossen, wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abge-
schlossen hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung 
verpflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzei-
gepflicht sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versi-
cherers ursächlich ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der 
Versicherer nicht zur Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuld-
los, kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, 
es sei denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen 
zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) 
sind jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand 
oder die unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt un-
berührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versiche-
rer innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine 
Erklärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach 
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deren Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer 
von der Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils gel-
tend gemachte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versi-
cherer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Fol-
gen der Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.

5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwen-
dung von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die 
Arglist des Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass 
die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder 
dem Vertreter noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ab-
lauf dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer 
oder sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspä-
teter Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüg-
lich nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbe-
ginns zu zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einma-
lige Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarun-
gen ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungs-
scheins zu zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt ge-
zahlt, so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten 
hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versi-
cherungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mittei-
lung in Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.
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2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, 
wenn nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer ge-
kündigt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.

4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
a) Als Wegfall des versicherten Interesses gilt die vollständige und dauerhafte Auflösung des ver-

sicherten Hausrates
aa) nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre Pflegeeinrichtung
bb) nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.
Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.

b) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt der 
Kenntniserlangung des Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haushaltsauflösung,
spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsnehmers, wenn nicht bis zu 
diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise nutzt wie der verstorbene Versi-
cherungsnehmer.

§ 4 Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fäl-

lig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in der 

Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berech-
tigt, Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folge-

prämie auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von min-
destens zwei Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mah-
nung ist nur wirksam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfrei-
heit und Kündigungsrecht - aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist 
der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder 
der Zinsen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag oh-
ne Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung 
in Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuwei-
sen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kün-
digung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach 
Fristablauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt 
unberührt.
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§ 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftverein-
barung in Textform zu kündigen.
Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versicherungsnehmer verpflichtet 
ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln.
Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungstermi-
nen als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versiche-
rungsnehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig 
wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode

steht dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der 
dem Zeitraum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer 
die Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeit-
punkt beantragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis er-
langt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten 
Interesse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wo-

chen zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfal-
lenden Teil der Prämien zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung 
über das Widerrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag 
hingewiesen und der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor 
Ende der Widerrufsfrist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Ver-
sicherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer
Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform 
gefragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden 
der Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige
oder die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine ange-
messene Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täu-
schung beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfech-
tungserklärung zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte 
Interesse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versi-
cherung, die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen 
ist, nicht entsteht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich 
dadurch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem 
Versicherer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die 
Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles zu erfüllen hat, sind:
Die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvor-
schriften, sowie die Einhaltung aller sonstigen vertraglich vereinbarten Obliegenheiten gemäß
Abschnitt  „A“ § 16.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versi-
cherer innerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Ver-
trag fristlos kündigen.
Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer 
beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, un-

verzüglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich 

oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zu-

mutbar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versi-
cherer unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der Polizei 
anzuzeigen;

ff) dem Versicherer und der Polizei unverzüglich ein Verzeichnis der abhanden gekom-
menen Sachen einzureichen;

gg) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die be-
schädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. 
durch Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versi-
cherer aufzubewahren;

hh) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schrift-
form – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursa-
che und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu ges-
tatten

ii) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billiger-
weise zugemutet werden kann;

jj) für zerstörte oder abhanden gekommene Wertpapiere oder sonstige aufgebotsfähige 
Urkunden unverzüglich das Aufgebotsverfahren einzuleiten und etwaige sonstige 
Rechte zu wahren, insbesondere abhanden gekommene Sparbücher und andere 
sperrfähige Urkunden unverzüglich sperren zu lassen.

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser 
die Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tat-
sächlichen und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der 

Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Oblie-
genheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung
verpflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung 
oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende
Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise 
leistungsfrei, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf 
diese Rechtsfolge hingewiesen hat.
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§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-

nehmers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des 
Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inan-
spruchnahme des Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt „A“ § 17 kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen,
wenn sich ein gefahrerheblicher Umstand ändert, nach dem der Versicherer vor Vertrags-
schluss gefragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat 
oder nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustim-

mung des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen 
Dritten gestatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versi-
cherers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versi-
cherer unverzüglich anzeigen.

c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Wil-
len eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem 
er von ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den 
Vertrag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er 
den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen 
Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der er-
höhten Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den 
Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung 
einer Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses 
Kündigungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden 
oder wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leis-

tung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich ver-
letzt hat. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versiche-
rer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der 
Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall,
der später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer 
hätte zugegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeige-
pflicht vorsätzlich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig ver-
letzt, so gilt a) Satz 2 und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt beste-
hen, wenn ihm die Gefahrerhöhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegan-
gen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich 

für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des 

Versicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
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cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine 
seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 10 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl 
der Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversiche-
rung die Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabset-
zungsverlangens, ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet 
haben würde, wenn der Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prä-
mie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis er-
langt.

§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Ver-
sicherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer 
und die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in Abschnitt B § 9 Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berech-
tigt oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor 
Eintritt des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen 

die Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen 
Gründen die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der an-
deren Versicherung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung
vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag 
aufzukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsneh-
mer kann aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlan-
gen. Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen 
Entschädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden 
Vertrag in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als 
wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, 
nur in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädi-
gungsgrenzen ermäßigt sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt 
keine höhere Entschädigung zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssum-
men in diesem Vertrag in Deckung gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht ge-
schlossene Vertrag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit 
begründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, 
dass der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter ver-
hältnismäßiger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frü-
here Versicherung nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung
der Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch ent-
standen ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert 
gesunken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Ein-
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vernehmen der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die ver-
hältnismäßige Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines 
Dritten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versiche-
rungsnehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versiche-
rungsschein besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis ver-
langen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der 
Entschädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.

3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung 

sind, sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des 
Versicherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und 
des Versicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten 
und die Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant 
des Versicherungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen ab-
geschlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsneh-
mers nicht möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den
Vertrag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber infor-
miert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des 

Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für 
geboten halten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versi-
cherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Ver-
sicherer Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objekti-
ven Betrachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen 
auf Weisung des Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz
nach a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zu-
sammen höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, 
soweit Aufwendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen 
des Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, 
die im öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffent-
lichen Interesse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung 

eines von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese 
Kosten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer 
aufgefordert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen.
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§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf
den Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nach-
teil des Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versiche-
rungsnehmers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, 
kann der Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätz-
lich verursacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienen-
des Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang 
des Ersatzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erfor-
derlich mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung inso-
weit nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer 
grob fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Be-
weislast für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.

§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens
einen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer
wirksam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer
wirksam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer 

von der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der 
Person des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des 
Schadens als bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer be-
rechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, 
täuscht oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versiche-
rungsnehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des 
Satzes 1 als bewiesen.
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§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes be-
stimmt ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungs-
verhältnis betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versiche-
rungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle der Janitos Versicherung AG
gerichtet werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben 
unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt
für eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung ei-
nes eingeschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei 
einer dem Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Ab-
sendung des Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  seines Gewerbebetriebs abge-
schlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 
entsprechend Anwendung.

§ 18 Agentenvollmacht

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen
entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versiche-

rungsverhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten las-
sen, wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässig-
keit nicht kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläu-
biger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt o-
der ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entschei-
dung des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.
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§ 21 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichts-
ständen der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versiche-
rungsnehmer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen ge-
wöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsneh-
mer seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zustän-
digen Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versiche-
rungsnehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer
zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine 
Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Ge-
richt geltend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Allgemeine Zusatzbedingungen für die Hausratversicherung

§ 1 Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung 4
§ 2 Diebstahl von Fahrrädern ohne Selbstbeteiligung (sofern vereinbart) 4

Zusatzbedingungen für die Hausratversicherung Basic

§ 1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden 5
§ 2 Beschädigung und Verlust von aufgegebenem Reisegepäck

ohne Selbstbeteiligung 5
§ 3 Rückreisekosten aus dem Urlaub ohne Selbstbeteiligung 5
§ 4 Anprall von Luft-, Schienen-, Kraft- und Wasserfahrzeugen 5
§ 5 Wasserverlust infolge Rohrbruch 5
§ 6 Häusliche Arbeitszimmer 5
§ 7 Grobe Fahrlässigkeit 5
§ 8 Diebstahl aus Kundenschließ-/Bankschließfächern ohne Selbstbeteiligung 5
§ 9 Wasseraustritt aus Wasserbetten und Aquarien 5
§ 10 Wasseraustritt aus Sprinkler- und Berieselungsanlagen 5
§ 11 Erhöhte Entschädigungsgrenze für die Vorsorgeversicherung 6
§ 12 Erweiterte Kosten für die Lagerung des Hausrates 6
§ 13 Erweiterte Hotelkosten 6
§ 14 Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch 6
§ 15 Telefonmissbrauch 6
§ 16 Verlängerte Meldefrist bei Wohnungswechsel 6
§ 17 Versehensklausel 6
§ 18 Innovationsklausel/Bedingungsverbesserungen 6
§ 19 Gefahrerhöhung durch ein Gerüst 6
§ 20 Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden 6
§ 21 Tarifupdate-Garantie (sofern vereinbart) 6
§ 22 Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen, Schlafwagenabteilen 7
§ 23 Verpuffung und Überschallknall 7
§ 24 Innere Unruhen 7

Sicherungsanforderungen zur Hausratversicherung

§ 1 Wertsachen bis 50.000,– Euro 8
§ 2 Wertsachen zwischen 50.000,– Euro und 100.000,– Euro 8
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§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall 9
§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie 9
§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen 9
§ 4 Versicherte Kosten 10
§ 5 Versicherungsort 10
§ 6 Anpassung der Versicherung 10
§ 7.1 Entschädigung als Sachleistung 10
§ 7.2 Entschädigung als Geldleistung 11
§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung 11
§ 9 Wohnungswechsel 12
§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände 13

Abschnitt „B“

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters 14
§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter 

Zahlung oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie 15
§ 3 Dauer und Ende des Vertrages 15
§ 4 Folgeprämie 16
§ 5 Lastschriftverfahren 16
§ 6 Ratenzahlung 17
§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 17
§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 17
§ 9 Gefahrerhöhung 18
§ 10 Überversicherung 19
§ 11 Mehrere Versicherer 20
§ 12 Versicherung für fremde Rechnung 20
§ 13 Aufwendungsersatz 21
§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen 21
§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall 22
§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen 22
§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen 22
§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters 23
§ 19 Repräsentanten 23
§ 20 Verjährung 23
§ 21 Gerichtsstand 23
§ 22 Anzuwendendes Recht 23



3

ZUSATZBEDINGUNGEN FÜR DIE GLASVERSICHERUNG

Stand: 01. 01. 2008

Wegweiser
Seite

II.) Zusatzbedingungen für die Glasversicherung

§ 1 Deklaration zur Gebäude- und Mobiliarverglasung für Wohnungen und
Einfamilienhäuser 24

§ 2 Versicherte Kosten 24
§ 3 Grobe Fahrlässigkeit 24
§ 4 Versehensklausel 24
§ 5 Innovationsklausel / Bedingungsverbesserungen 24



4

Allgemeine Zusatzbedingungen für die Hausratversicherung

Stand: 01.01.2008

§ 1 Hausrat außerhalb der ständigen Wohnung
Abweichend von Abschnitt „A“ § 6 VHB 2008 sind nicht versichert:
1. in Wochenend-, Ferien-, Land-, Jagd-, Garten- und Weinberghäusern sowie in sonstigen nicht ständig 

bewohnten Gebäuden: Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Urkunden einschließlich Sparbü-
cher und sonstiger Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, Briefmarken, Telefonkartensamm-
lungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Silber, Gold oder Platin, Pelze, handgeknüpfte
Teppiche und Gobelins, Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeichnungen, Grafiken und Plasti-
ken), Schusswaffen, Foto-, Film- und andere optische Apparate sowie sonstige Sachen, die über 100 
Jahre alt sind (Antiquitäten), jedoch mit Ausnahme von Möbelstücken;

2. in Zweitwohnungen in ständig bewohnten Gebäuden: Bargeld und auf Geldkarten geladene Beträge, Ur-
kunden einschließlich Sparbücher und sonstiger Wertpapiere, Schmucksachen, Edelsteine, Perlen, 
Briefmarken, Telefonkartensammlungen, Münzen und Medaillen sowie alle Sachen aus Gold oder Platin, 
Pelze, handgeknüpfte Teppiche und Gobelins sowie Kunstgegenstände (z. B. Gemälde, Collagen, Zeich-
nungen, Grafiken und Plastiken).

§ 2 Diebstahl von Fahrrädern ohne Selbstbeteiligung (sofern vereinbart)
1. Für Fahrräder erstreckt sich der Versicherungsschutz bis zur vereinbarten Summe auf Schäden durch 

Diebstahl, wenn das Fahrrad nachweislich zur Zeit des Diebstahls in verkehrsüblicher Weise durch ein 
Schloss gesichert war.

2. Für die mit dem Fahrrad lose verbundenen und regelmäßig seinem Gebrauch dienenden Sachen besteht 
Versicherungsschutz nur, wenn sie zusammen mit dem Fahrrad abhanden gekommen sind.

3. Der Versicherungsnehmer hat Unterlagen über den Hersteller, die Marke und die Rahmennummer der 
versicherten Fahrräder zu beschaffen und aufzubewahren. Verletzt der Versicherungsnehmer diese Be-
stimmung, so kann er Entschädigung nur verlangen, wenn er die Merkmale anderweitig nachweisen 
kann.

4. Der Versicherungsnehmer hat den Diebstahl unverzüglich der zuständigen Polizeidienststelle anzuzeigen 
und dem Versicherer einen Nachweis dafür zu erbringen, dass das Fahrrad nicht innerhalb von drei Wo-
chen seit Anzeige des Diebstahls wieder herbeigeschafft wurde. Verletzt der Versicherungsnehmer eine 
dieser Obliegenheiten, so kann der Versicherer gemäß Abschnitt „B“ § 8 Nr.2 VHB 2008 leistungsfrei
sein.
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ZUSATZBEDINGUNGEN ZU IHRER JANITOS HAUSRATVERSICHERUNG
BASIC

Stand: 01.01.2008

§ 1 Überspannungsschäden durch Blitz unter Einschluss von Folgeschäden
Abweichend von Abschnitt „A“ § 2 Nr. 3 VHB 2008 ersetzt der Versicherer Überspannungsschäden durch Blitz.
Die Entschädigung ist auf 10 % der vereinbarten Versicherungssumme begrenzt.

§ 2 Beschädigung und Verlust von aufgegebenem Reisegepäck ohne Selbstbeteiligung
1. Versichert sind bis 250,- Euro die Beschädigung, Zerstörung und der Verlust von versicherten Sachen auf Rei-

sen, während sie sich in Gewahrsam eines Beförderungs-, eines Beherbergungsunternehmens oder einer 
gewerblichen Gepäckaufbewahrung befinden.

2. Die Schäden sind dem Beförderungs-, Beherbergungsunternehmen oder der Gepäckaufbewahrung unverzüg-
lich zu melden. Dem Versicherer ist hierüber eine Bestätigung des entsprechenden Unternehmens einzurei-
chen.

3. Das entsprechende Unternehmen ist vorab in Anspruch zu nehmen.

§ 3 Rückreisekosten aus dem Urlaub ohne Selbstbeteiligung
Versichert sind die Mehrkosten für eine notwendige vorzeitige Rückreise aus dem Urlaub bis 500,- Euro, wenn 
durch den Eintritt eines Versicherungsfalles gemäß Abschnitt „A“ § 1 VHB 2008 am Versicherungsort die Anwe-
senheit des Versicherungsnehmers erforderlich wird und die Entschädigung des Versicherungsfalles mindestens 
5.000,- Euro beträgt.

§ 4 Anprall von Luft-, Schienen-, Kraft- und Wasserfahrzeugen
In Ergänzung zu Abschnitt „A“ § 2 Nr. 1 d) VHB 2008 leistet der Versicherer Entschädigung für versicherte Sa-
chen, die durch den Anprall eines Luft-, Schienen-, Kraft- oder Wasserfahrzeuges am Versicherungsort zerstört 
oder beschädigt werden oder infolgedessen abhanden kommen.
Für den Anprall von Kraftfahrzeugen besteht Versicherungsschutz nur, wenn diese nicht vom Versicherungsneh-
mer oder einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person betrieben (Eigentümer, Halter, Fahrer) werden.

§ 5 Wasserverlust infolge Rohrbruch
Der Wasserverlust infolge eines versicherten Rohrbruches gemäß Abschnitt „A“ § 4 VHB 2008 ist bis 250,- Euro je 
Schadenfall versichert.

§ 6 Häusliche Arbeitszimmer
In Ergänzung zu Abschnitt „A“ § 6 Nr. 3 VHB 2008 gehören zur Wohnung auch vom Versicherungsnehmer oder 
einer mit ihm in häuslicher Gemeinschaft lebenden Person beruflich und gewerblich genutzte Räume, die aus-
schließlich über die im Versicherungsvertrag bezeichnete Wohnung des Versicherungsnehmers zugänglich sind.

§ 7 Grobe Fahrlässigkeit, Verzicht auf Quotelung bei einer Schadenhöhe bis 10 % der
Versicherungssumme
Abweichend von Abschnitt „B“ § 16 Nr. 1b) VHB 2008 nimmt der Versicherer, sofern der Versicherungsnehmer 
den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat, keine Kürzung der Leistung entsprechend der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers vor.
Dieser Verzicht gilt nur für Schäden bis zu einer Höhe von 10 % der Versicherungssumme.

§ 8 Diebstahl aus Kundenschließ-/Bankschließfächern ohne Selbstbeteiligung
Mitversichert ist der Diebstahl von versicherten Sachen aus verschlossenen Kundenschließfächern bis 250,- Euro.
Versicherungsschutz besteht nur dann, wenn das Schließfach aufgebrochen oder gewaltsam geöffnet wurde. Vom
Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Wertsachen, Bargeld und elektrische Geräte wie z. B. Mobilfunktelefo-
ne, Autotelefone, Computer, Laptops, Palmtops, Notebooks, Kameras, Organizer.
Der Diebstahl aus Bankschließfächern gilt bis 250,- Euro mitversichert, sofern hierfür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht.

§ 9 Wasseraustritt aus Wasserbetten und Aquarien
Abweichend von Abschnitt „A“ § 4 VHB 2008 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus Wasserbetten oder 
Aquarien ausgetreten ist.

§ 10 Wasseraustritt aus Sprinkler- und Berieselungsanlagen
Gemäß Abschnitt „A“ § 4 VHB 2008 gilt als Leitungswasser auch Wasser, das aus Sprinkler- und Berieselungsan-
lagen ausgetreten ist.
Nicht versichert ist der Wasseraustritt durch Öffnen der Sprinkler oder Bedienen der Berieselungsdüsen wegen 
eines Brandes, durch Druckproben oder durch Umbauten oder Reparaturarbeiten an dem Gebäude oder an der 
Sprinkler- oder Berieselungsanlage.
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§ 11 Erhöhte Entschädigungsgrenze für die Vorsorgeversicherung
Gemäß von Abschnitt „A“ § 9 Nr. 2 b) VHB 2008 gilt eine Vorsorge von 10 Prozent der Versicherungssumme ver-
einbart.

§ 12 Erweiterte Kosten für die Lagerung des Hausrates
Abweichend von Abschnitt „A“ § 8 Nr. 1 d) VHB 2008 werden die Kosten für die Lagerung des Hausrates längs-
tens für die Dauer von 150 Tagen ersetzt.

§ 13 Erweiterte Hotelkosten
Abweichend von Abschnitt „A“ von § 8 Nr. 1 c) VHB 2008 werden die Hotelkosten bis 1 Promille der Versicherungs-
summe und längstens für die Dauer von 150 Tagen ersetzt.

§ 14 Kunden-, Scheck- und Kreditkartenmissbrauch
In Erweiterung zu Abschnitt „A“ § 13 Nr. 2 b) aa) VHB 2008 gilt der Missbrauch von Kunden-, Scheck- und Kredit-
karten nach Einbruchdiebstahl bis 250,- Euro mitversichert, sofern hierfür nicht anderweitig Versicherungsschutz
besteht.

§ 15 Telefonmissbrauch
Mitversichert sind die Kosten durch Missbrauch des Telefonanschlusses (Mehrgebühren), nachdem der Täter auf 
eine nach Abschnitt „A“ § 3 Nr. 2 a) bis f) VHB 2008 bezeichneten Art in die Wohnung eingedrungen ist. Die ent-
standenen Kosten sind bis 250,- Euro mitversichert. Nicht versichert sind Gebühren, die durch die missbräuchli-
che Benutzung von Mobilfunktelefonen entstehen.

§ 16 Verlängerte Meldefrist bei Wohnungswechsel
Abweichend von Abschnitt „A“ § 11 Nr. 1 VHB 2008 besteht uneingeschränkt Versicherungsschutz auch am neuen 
Versicherungsort, wenn der Beginn des Einzuges dem Versicherer nicht unmittelbar mitgeteilt wird. Im Schaden-
fall wird die vereinbarte Versicherungssumme zugrunde gelegt. Ein vereinbarter Unterversicherungsverzicht ver-
liert seine Gültigkeit nicht.

§ 17 Versehensklausel
Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab 
oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiterhin Versicherungsschutz,
wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und nach dem 
Erkennen unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen ein 
Zuschlagsbeitrag zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer den Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu 
entrichten, an dem der Umstand eingetreten ist. 
Die in Abschnitt „B“ § 20 VHB 2008 festgelegte Verjährungsfrist oder ein vereinbartes Kündigungsrecht werden
durch die vorstehende Versehensklausel nicht berührt. 

§ 18 Innovationsklausel/Bedingungsverbesserungen
Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Janitos Hausratversicherung oder 
die Zusatzbedingungen für die Janitos Hausratversicherung Basic ausschließlich zum Vorteil des Versicherungs-
nehmers und ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten die neuen Bedingungen mit sofortiger Wirkung auch für die-
sen Vertrag.

§ 19 Gefahrerhöhung durch ein Gerüst
Die durch ein Aufstellen eines Gerüstes am Versicherungsort bedingte Gefahrerhöhung ist automatisch mitversi-
chert und muss dem Versicherer nicht gesondert gemeldet werden.

§ 20 Unterversicherungsverzicht für Kleinschäden
Abweichend von Abschnitt „A“ § 12 Nr. 5 und 6 VHB 2008 nimmt der Versicherer bei Schäden bis 500,- Euro
keinen Abzug wegen Unterversicherung vor.

§ 21 Tarifupdate-Garantie Basic 2007 (sofern vereinbart)

Tarifupdate:
Sofern das Tarifupdate vereinbart ist, wird bei Einführung eines neuen leistungsstärkeren Tarifwerkes der Produkt-
linie Basic 2007 dieses automatisch als Berechnungsgrundlage zur nächsten Hauptfälligkeit zugrunde gelegt und 
der Versicherungsschutz entsprechend dem neuen Tarif angepasst. Im Zeitraum von Einführung des Tarifwerkes
bis zur Zusendung des neuen Versicherungsscheines zur nächsten Hauptfälligkeit besteht bereits prämienfrei der 
bessere Versicherungsschutz des neuen Tarifes. Sollten die Versicherungsbedingungen des neuen Tarifwerkes
Verschlechterungen gegenüber diesen Versicherungsbedingungen enthalten, so gelten diese Verschlechterungen
nicht für diesen Versicherungsvertrag.
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Widerspruch/ Kündigung:
Die Erhöhung bzw. Anpassung des Versicherungsschutzes entfällt rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer 
der Erhöhung innerhalb eines Monats nach Zugang der neuen Prämienrechnung widerspricht. Mit diesem Wider-
spruch gilt die Tarifupdate-Garantie automatisch auch für künftige Fälle gestrichen.
Versicherungsnehmer und Versicherer können die Tarifupdate-Garantie (planmäßige Erhöhung von Leistung und 
Beitrag) ohne Angabe von Gründen kündigen, der Versicherer jedoch nur mit einer Frist von 3 Monaten zur jewei-
ligen Hauptfälligkeit.

§ 22 Einbruchdiebstahl aus Schiffskabinen, Schlafwagenabteilen
In Ergänzung zu Abschnitt „A“ § 3 VHB 2008 ist der Einbruchdiebstahl aus verschlossenen Schiffskabinen und 
Schlafwagenabteilen für versicherte  Sachen weltweit bis zu 250,- Euro mitversichert.

§ 23 Verpuffung, Überschallknall,
In Erweiterung von Abschnitt „A“ § 2 VHB 2008 sind Schäden durch Verpuffung und Überschallknall mitversichert.

§ 24 Innere Unruhen
Abweichend von Abschnitt „A“ § 1 Nr. 2 b) VHB 2008 leistet der Versicherer für Schäden durch Innere Unruhen, 
sofern die versicherten Sachen unmittelbar durch Gewaltanwendung im Zusammenhang mit Inneren Unruhen zer-
stört oder beschädigt werden.
Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche Teile der Bevölkerung in einer die öffentliche 
Ruhe und Ordnung störenden Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeiten gegen Personen oder Sachen 
verüben.
Eingeschlossen sind auch unmittelbare Schäden durch Wegnahme bei Plünderungen in unmittelbarem Zusam-
menhang mit Inneren Unruhen.
Nicht versichert sind Schäden, die der Versicherungsnehmer oder andere in den versicherten Räumen berechtigt 
anwesende Personen verursachen.
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Sicherungsanforderungen zur Hausratversicherung
Stand: 01.01.2008

§ 1 Wertsachen bis 50.000,– Euro
Eingangstüren der Wohnung/des Einfamilienhauses müssen über bündige Zylinderschlösser mit von innen 
verschraubtem Sicherheitsbeschlag verfügen.

§ 2 Wertsachen zwischen 50.000,– Euro und 100.000,– Euro

• Schloss
oder

• Zylinderschloss
• Zuhaltungsschloss ab 6 Zuhaltungen

• Beschlag
• Schließzylinder bündig mit Türblatt/ Sicher-

heitsbeschlag, -rosette (von außen nicht ab-
schraubbar)

Zugangstüren

• von der Straße nicht
einsehbar oder 
unbewohntes Gebiet

oder
• 2 Zusatzschlösser
• 2 Innenriegel

• aus Holz • Sicherheitsblech mit VerankerungZargen (Rahmen)

• aus Metall unter 2 
mm Stärke oder

• Zusatzschloss
• Verstärkung

• außen liegend

oder

• Sicherung der Achsstifte gegen
Herausziehen

• Hinterhaken

Türbänder (Scharniere)

• leichte Einbohrbän-
der oder

• Hinterhaken
• Zusatzquerriegelschloss

Glaseinsätze wie …
Kristallspiegelglas
Floatglas
Ornamentglas
Mehrscheibenisolierglas
Drahtglas
Einscheibensicherheitsglas
leicht zu durchbrechendes Acryl-
glas

müssen gesondert gesichert wer-
den

• von der Straße her 
einsehbar/nicht ein-
sehbar

oder

oder

• Einbruch hemmendes Glas
• Füllungen/Einsätze aus Werkstoffen mit

vergleichbarer Einbruchhemmung
• Innengitter

Terrassentür/Balkontür • Unterkante bis 2,5 m 
über dem Erdboden 
oder erreichbare
Anbauten

oder
oder
oder

• Türsicherung
• Rollladen mit Sperren
• Verbundsicherheitsglas mind. 8 mm
• Kunststoffglas mind. 5 mm

• Unterkante bis 2,5 m 
über dem Erdboden 
oder erreichbare
Anbauten

oder
oder
oder
oder
oder

• Fensterschloss
• abschließbarer Griff
• Rollladen mit Sperren
• Verbundsicherheitsglas mind. 8 mm
• Kunststoffglas mind. 5 mm
• Gitter

Fenster
Glaseinsätze wie …

Kristallspiegelglas
Floatglas
Ornamentglas
Mehrscheibenisolierglas
Drahtglas
Einscheibensicherheitsglas
Leicht zu durchbrechendes
Acrylglas

müssen gesondert gesichert werden

• Kellerfenster/
Schächte oder

oder
oder

• abschließbare Stahlgitterfenster
• verankerte Kellerroste
• Gitter
• Innenblende mit Sperre

Wenn Unsicherheit über den Sicherheitszustand der Wohnung oder des Hauses besteht, hilft die Kriminalpolizei gern
weiter. In der Kriminalpolizeidienststelle kann die nächstgelegene Beratungsstelle erfragt werden.
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Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung
Stand: 01. 01. 2008

Sofern gegen Prämienzuschlag vereinbart, gilt:

Abschnitt „A“

§ 1 Versicherte Gefahr; Versicherungsfall

1. Versicherungsfall
Entschädigt werden versicherte Sachen (siehe Abschnitt „A“ § 3), die durch Bruch (Zerbrechen) zerstört 
oder beschädigt werden.

2. Nicht versicherte Gefahren und Schäden
a) Die Versicherung erstreckt sich nicht auf

aa) Beschädigungen von Oberflächen oder Kanten (z.B. Schrammen, Muschelausbrüche),
bb) Undichtwerden der Randverbindungen von Mehrscheiben-Isolierverglasungen.

b) Nicht versichert sind Schäden, die durch
aa) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Aufprall eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder 

seiner Ladung,
bb) Einbruchdiebstahl, Vandalismus,
cc) Sturm, Hagel,
dd) Überschwemmung, Erdbeben, Erdfall, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen oder Vulkan-

ausbruch
entstehen, soweit für diese anderweitig Versicherungsschutz besteht.

§ 2 Ausschlüsse Krieg, Innere Unruhen und Kernenergie

1. Ausschluss Krieg
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Krieg, 
kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Rebellion oder Aufstand.

2. Ausschluss Innere Unruhen 
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch innere 
Unruhen.

3. Ausschluss Kernenergie
Die Versicherung erstreckt sich ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen nicht auf Schäden durch Kern-
energie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen.

§ 3 Versicherte und nicht versicherte Sachen

1. Versicherte Sachen
Versichert sind die im Versicherungsschein bezeichneten,
a) fertig eingesetzten oder montierten Scheiben, Platten und Spiegel aus Glas.
b) künstlerisch bearbeiteten Glasscheiben, -platten und -spiegel. Die Entschädigung ist je Versiche-

rungsfall auf den vereinbarten Betrag begrenzt.

2. Gesondert versicherbare Sachen
Gesondert versicherbar sind die im Folgenden benannten und fertig eingesetzten oder montierten
a) Scheiben und Platten aus Kunststoff,
b) Platten aus Glaskeramik,
c) Glasbausteine und Profilbaugläser,
d) Lichtkuppeln aus Glas oder Kunststoff,
e) Scheiben von Sonnenkollektoren einschließlich deren Rahmen,
f) sonstigen Sachen, die im Versicherungsschein ausdrücklich benannt sind. 

3. Nicht versicherte Sachen
Nicht versichert sind
a) optische Gläser, Hohlgläser, Geschirr, Beleuchtungskörper und Handspiegel,
b) Photovoltaikanlagen,
c) Sachen, die bereits bei Antragstellung beschädigt sind,
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d) Scheiben und Platten aus Glas oder Kunststoff, die Bestandteil elektronischer Daten-, Ton-, Bild-
wiedergabe- und Kommunikationsgeräte sind (z. B. Bildschirme von Fernsehgeräten, Computer-
Displays).

§ 4 Versicherte Kosten

1. Versicherte Kosten
Versichert sind die infolge eines Versicherungsfalles notwendigen Kosten für 
a) das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverschalungen, Notverglasungen),
b) das Abfahren von versicherten Sachen zum nächsten Ablagerungsplatz und für die Entsorgung 

(Entsorgungskosten).

2. Gesondert versicherbar
Soweit dies vereinbart ist, ersetzt der Versicherer bis zum jeweils vereinbarten Betrag die infolge eines 
Versicherungsfalles notwendigen Kosten für
a) zusätzliche Leistungen, um die sich das Liefern und Montieren von versicherten Sachen durch de-

ren Lage verteuert (z.B. Kran- oder Gerüstkosten),
b) die Erneuerung von Anstrich, Malereien, Schriften, Verzierungen, Lichtfilterlacken und Folien auf 

den versicherten Sachen (siehe Abschnitt „A“ § 3),
c) das Beseitigen und Wiederanbringen von Sachen, die das Einsetzen von Ersatzscheiben behindern 

(z.B. Schutzgitter, Schutzstangen, Markisen usw.),
d) die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Beschlägen, Mauerwerk, Schutz- und Alarmein-

richtungen.

§ 5 Versicherungsort

Versicherungsort sind die in dem Versicherungsschein bezeichneten Gebäude oder Räume von Gebäu-
den.
Soweit Versicherungsschutz für bewegliche Sachen vereinbart ist, besteht dieser nur innerhalb des Versi-
cherungsortes.

§ 6 Anpassung der Versicherung

1. Anpassung des Versicherungsumfangs
Der Versicherer passt den Umfang der Versicherung an die Preisentwicklung für Verglasungsarbeiten an; 
entsprechend verändert sich die Prämie.

2. Anpassung der Prämie
Die Prämie erhöht oder vermindert sich jeweils zum 1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr 
beginnende Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den sich die vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichten Preisindizes für Verglasungsarbeiten verändert haben. Für gewerbliche Risiken
gilt das Mittel aus den Indizes für gemischt genutzte Gebäude, Bürogebäude und gewerbliche Betriebsge-
bäude. Für Wohnungen, Einfamilien- und Mehrfamiliengebäude gilt das Mittel aus den Indizes für Einfami-
lien- und Mehrfamiliengebäude. Der Veränderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma ge-
rundet. Maßgebend sind die für den Monat Mai veröffentlichten Indizes.

3. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers
Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung der Haftung des Versicherers und 
der damit verbundenen Anpassung der Prämie kann der Versicherungsnehmer durch Erklärung in Text-
form zum Anpassungszeitpunkt kündigen. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. Die Mittei-
lung des Versicherers, in der der Versicherungsnehmer auf sein Kündigungsrecht hinzuweisen ist, muss 
diesem mindestens 1 Monat vor Wirksamwerden der Anpassung der Prämie zugehen.

§ 7.1 Entschädigung als Sachleistung

1. Sachleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Sachleistung, zu der er den Auftrag erteilt.
b) Sachleistung bedeutet, dass auf Veranlassung und Rechnung des Versicherers die zerstörten oder 

beschädigte Sachen entsorgt und in gleicher Art und Güte (siehe Abschnitt „A“ § 3) an den Schade-
nort geliefert und wieder eingesetzt werden.

c) Von der Sachleistung ausgenommen sind besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Scha-
denortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. An-
striche, De- und Remontage von Vergitterungen) notwendig sind. Diese Aufwendungen werden nur 
- soweit dies besonders vereinbart ist - in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe Abschnitt „A“ § 4).
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Falls solche besonderen Aufwendungen zur Erbringung der Sachleistung notwendig sind, erteilt der 
Versicherer in Absprache mit dem Versicherungsnehmer in dessen Namen den Auftrag hierzu. Der 

Versicherer erstattet dem Versicherungsnehmer die Rechnungskosten bis zur vereinbarten Höhe.
d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. 

Farbe und Struktur) an entschädigten Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Er-
satzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen und erteilt hierzu keinen Auftrag.

2. Abweichende Entschädigungsleistung
a) Im Einvernehmen mit dem Versicherungsnehmer ersetzt der Versicherer den Geldbetrag, welcher 

dem unter Nummer 1 beschriebenen Leistungsumfang entspricht.
b) Darüber hinaus kann der Versicherer in Geld leisten, soweit eine Ersatzbeschaffung durch den Ver-

sicherer zu den ortsüblichen Wiederherstellungskosten nicht möglich ist.
c) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug be-

rechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht ge-
zahlt hat.

3. Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalungen) können vom Versi-
cherungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

4. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt „A“ § 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts 

des Versicherungsfalls.
b) Kürzungen nach Nr. 2 c) gelten entsprechend für die versicherten Kosten.

§ 7.2 Entschädigung als Geldleistung

1. Geldleistung
a) Der Versicherer gewährt im Versicherungsfall eine Geldleistung.
b) Geldleistung bedeutet, dass Aufwendungen für die Entsorgung der zerstörten oder beschädigten 

Sachen, deren Wiederbeschaffung in gleicher Art und Güte (siehe Abschnitt „A“ § 3), die Lieferung
an den Schadenort sowie die Montage in ortsüblicher Höhe ersetzt werden.

c) Besondere Aufwendungen, die zum Erreichen des Schadenortes (z.B. Gerüste, Kräne) bzw. im
Zusammenhang mit dem Einsetzen der Scheibe (z.B. Anstriche, De- und Remontage von Vergitte-
rungen) notwendig sind, werden nur soweit vereinbart und in vereinbarter Höhe ersetzt (siehe Ab-
schnitt „A“ § 4). 

d) Der Versicherer ersetzt keine Aufwendungen, die bei der Angleichung unbeschädigter Sachen (z. B. 
Farbe und Struktur) an entschädigte Sachen sowie für fertigungsbedingte Abweichungen der Er-
satzsache im äußeren Erscheinungsbild entstehen.

e) Die Mehrwertsteuer wird nicht ersetzt, wenn der Versicherungsnehmer zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt ist; das gleiche gilt, soweit der Versicherungsnehmer Mehrwertsteuer tatsächlich nicht ge-
zahlt hat.

2. Notverglasung / Notverschalung
Das vorläufige Verschließen von Öffnungen (Notverglasungen und Notverschalungen) kann vom Versiche-
rungsnehmer in Auftrag gegeben und als notwendige versicherte Kosten geltend gemacht werden.

3. Kosten
a) Maßgeblich für die Berechnung der Kosten (siehe Abschnitt „A“ § 4) ist der Zeitpunkt des Eintritts 

des Versicherungsfalls.
b) Kürzungen nach Nr. 1 e) gelten entsprechend für die versicherten Kosten.

4. Restwerte
Restwerte werden angerechnet.

§ 8 Zahlung und Verzinsung der Entschädigung bei Geldleistung

1. Fälligkeit der Entschädigung
Die Entschädigung wird fällig, wenn die Feststellungen des Versicherers zum Grunde und zur Höhe des 
Anspruchs abgeschlossen sind.
Der Versicherungsnehmer kann einen Monat nach Meldung des Schadens den Betrag als Abschlagszah-
lung beanspruchen, der nach Lage der Sache mindestens zu zahlen ist.
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2. Verzinsung
Für die Verzinsung gilt, soweit nicht aus einem anderen Rechtsgrund eine weitergehende Zinspflicht be-
steht:
a) Die Entschädigung ist – soweit sie nicht innerhalb eines Monats nach Meldung des Schadens ge-

leistet wird – seit Anzeige des Schadens zu verzinsen.
b) Der Zinssatz liegt 1 Prozentpunktunter dem jeweiligen Basiszinssatz des Bürgerlichen Gesetzbu-

ches (§ 247 BGB), mindestens jedoch bei 4 Prozent und höchstens bei 6 Prozent Zinsen pro Jahr.

c) Die Zinsen werden zusammen mit der Entschädigung fällig.

3. Hemmung
Bei der Berechnung der Fristen gemäß Nr. 1, 2 a) und Nr. 2 c) ist der Zeitraum nicht zu berücksichtigen, in 
dem infolge Verschuldens des Versicherungsnehmers die Entschädigung nicht ermittelt oder nicht gezahlt 
werden kann.

4. Aufschiebung der Zahlung
Der Versicherer kann die Zahlung aufschieben, solange
a) Zweifel an der Empfangsberechtigung des Versicherungsnehmers bestehen;
b) ein behördliches oder strafgerichtliches Verfahren gegen den Versicherungsnehmer oder seinen 

Repräsentanten aus Anlass dieses Versicherungsfalles noch läuft.

§ 9 Wohnungswechsel

1. Umzug in eine neue Wohnung
Wechselt der Versicherungsnehmer die Wohnung, geht der Versicherungsschutz auf die neue Wohnung 
über. Während des Wohnungswechsels besteht in beiden Wohnungen Versicherungsschutz. Der Versiche-
rungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens zwei Monate nach Umzugsbeginn. Der Umzug 
beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem erstmals versicherte Sachen dauerhaft in die neue Wohnung gebracht 
werden.

2. Mehrere Wohnungen
Behält der Versicherungsnehmer zusätzlich die bisherige Wohnung, geht der Versicherungsschutz nicht 
über, wenn er die alte Wohnung weiterhin bewohnt (Doppelwohnsitz); für eine Übergangszeit von zwei 
Monaten besteht Versicherungsschutz in beiden Wohnungen.

3. Umzug ins Ausland
Liegt die neue Wohnung nicht innerhalb der Bundesrepublik Deutschland, so geht der Versicherungsschutz
nicht auf die neue Wohnung über. Der Versicherungsschutz in der bisherigen Wohnung erlischt spätestens 
zwei Monate nach Umzugsbeginn.

4. Anzeige der neuen Wohnung
a) Der Bezug einer neuen Wohnung ist spätestens bei Beginn des Einzuges dem Versicherer mit An-

gabe der neuen Wohnfläche in Quadratmetern bzw. sonstiger für die Prämienberechnung erforder-
licher Umstände anzuzeigen.

b) Verändert sich nach dem Wohnungswechsel die Wohnfläche oder der Wert des Hausrates und wird 
der Versicherungsschutz nicht entsprechend angepasst, kann dies zu Unterversicherung führen.

5. Festlegung der neuen Prämie, Kündigungsrecht
a) Mit Umzugsbeginn gelten die am Ort der neuen Wohnung gültigen Tarifbestimmungen des Versi-

cherers.
b) Bei einer Erhöhung der Prämie aufgrund veränderter Prämiensätze oder bei Erhöhung eines 

Selbstbehaltes kann der Versicherungsnehmer den Vertrag kündigen. Die Kündigung hat spätes-
tens einen Monat nach Zugang der Mitteilung über die Erhöhung zu erfolgen. Sie wird einen Monat 
nach Zugang wirksam. Die Kündigung ist in Textform zu erklären.

c) Der Versicherer kann bei Kündigung durch den Versicherungsnehmer  die Prämie nur in der bishe-
rigen Höhe zeitanteilig bis zur Wirksamkeit der Kündigung beanspruchen.

6. Aufgabe einer gemeinsamen Ehewohnung
a) Zieht bei einer Trennung von Ehegatten der Versicherungsnehmer aus der Ehewohnung aus und 

bleibt der Ehegatte in der bisherigen Ehewohnung zurück, so gelten als Versicherungsorte (siehe 
Abschnitt „A“ § 5) die neue Wohnung des Versicherungsnehmers und die bisherige Ehewohnung. 
Dies gilt bis zu einer Änderung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Mo-
naten nach der nächsten, auf den Auszug des Versicherungsnehmers folgenden Prämienfälligkeit.
Danach besteht Versicherungsschutz nur noch in der neuen Wohnung des Versicherungsnehmers.

b) Sind beide Ehegatten Versicherungsnehmer und zieht bei einer Trennung von Ehegatten einer der 



13

Ehegatten aus der Ehewohnung aus, so sind Versicherungsorte (siehe Abschnitt „A“ § 5) die bishe-
rige Ehewohnung und die neue Wohnung des ausziehenden Ehegatten. Dies gilt bis zu einer Ände-
rung des Versicherungsvertrages, längstens bis zum Ablauf von drei Monaten nach der nächsten, 
auf den Auszug des Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit. Danach erlischt der Versicherungs-
schutz für die neue Wohnung.

c) Ziehen beide Ehegatten in neue Wohnungen, so gilt a) Satz 1 entsprechend. Nach Ablauf der Frist 
von drei Monaten nach der nächsten, auf den Auszug der Ehegatten folgenden Prämienfälligkeit  er-
lischt der Versicherungsschutz für beide neuen Wohnungen.

7. Lebensgemeinschaften, Lebenspartnerschaften
Nr. 6 gilt entsprechend für eheähnliche Lebensgemeinschaften und Lebenspartnerschaften, sofern beide 
Partner am Versicherungsort gemeldet sind.

§ 10 Besondere gefahrerhöhende Umstände

Eine anzeigepflichtige Gefahrerhöhung gemäß Abschnitt „B“ § 9 kann insbesondere dann vorliegen, wenn
a) die Wohnung länger als 60 Tage unbewohnt ist;
b) der Betrieb dauernd oder vorübergehend stillgelegt wird;
c) das Gebäude dauernd oder vorübergehend leer steht;
d) im Versicherungsort ein gewerblicher Betrieb aufgenommen wird;
e) Art und Umfang eines Betriebes – gleich welcher Art – verändert wird, soweit Versicherungsschutz 

für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist.
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Allgemeine Bedingungen für die Glasversicherung
Stand: 01. 01. 2008

Abschnitt „B“

§ 1 Anzeigepflicht des Versicherungsnehmers oder seines Vertreters

1. Wahrheitsgemäße und vollständige Anzeigepflicht von Gefahrumständen
Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragserklärung dem Versicherer alle ihm bekann-
ten Gefahrumstände anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und die für dessen 
Entschluss erheblich sind, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen.
Der Versicherungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Vertragserklärung,
aber vor Vertragsannahme der Versicherer in Textform Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
a) Vertragsänderung

Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich verletzt und hätte der Versicherer 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände den Vertrag auch zu anderen Bedingungen 
geschlossen, so werden die anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwirkend 
Vertragsbestandteil. Bei einer vom Versicherungsnehmer unverschuldeten Pflichtverletzung werden 
die anderen Bedingungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil.
Erhöht sich durch eine Vertragsänderung die Prämie um mehr als 10 % oder schließt der Versiche-
rer die Gefahrabsicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, so kann der Versicherungsneh-
mer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhal-
tung einer Frist kündigen. In dieser Mitteilung der Vertragsänderung hat der Versicherer den Versi-
cherungsnehmer auf dessen Kündigungsrecht hinzuweisen.

b) Rücktritt und Leistungsfreiheit
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nummer 1, kann der Versicherer vom 
Vertrag zurücktreten, es sei denn, der Versicherungsnehmer hat die Anzeigepflicht weder vorsätz-
lich noch grob fahrlässig verletzt.
Bei grober Fahrlässigkeit des Versicherungsnehmers ist das Rücktrittsrecht des Versicherers aus-
geschlossen, wenn der  Versicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände zu gleichen oder anderen Bedingungen abgeschlossen 
hätte.
Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalles zurück, so ist er nicht zur Leistung ver-
pflichtet, es sei denn, der Versicherungsnehmer weist nach, dass die Verletzung der Anzeigepflicht 
sich auf einen Umstand bezieht, der weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich 
ist. Hat der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig verletzt, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet.

c) Kündigung
Verletzt der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht nach Nr. 1 leicht fahrlässig oder schuldlos, 
kann der Versicherer den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen, es sei 
denn, der Versicherer hätte den Vertrag bei Kenntnis der nicht angezeigten Umständen zu gleichen 
oder anderen Bedingungen abgeschlossen.

d) Ausschluss von Rechten des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (a), zum Rücktritt (b) und zur Kündigung (c) sind 
jeweils ausgeschlossen, wenn der Versicherer den nicht angezeigten Gefahrenumstand oder die 
unrichtige Anzeige kannte.

e) Anfechtung
Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anzufechten, bleibt unbe-
rührt.

3. Frist für die Ausübung der Rechte des Versicherers
Die Rechte zur Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) oder zur Kündigung (2 c) muss der Versicherer
innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen und dabei die Umstände angeben, auf die er seine Er-
klärung stützt; zur Begründung kann er nachträglich weitere Umstände innerhalb eines Monats nach deren
Kenntniserlangung angeben. Die Monatsfrist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem der Versicherer von der
Verletzung der Anzeigepflicht und der Umstände Kenntnis erlangt, die das von ihm jeweils geltend ge-
machte Recht begründen.

4. Rechtsfolgenhinweis
Die Rechte zur  Vertragsänderung (2 a), zum Rücktritt (2 b) und zur Kündigung (2 c) stehen dem Versiche-
rer nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf die Folgen der 
Verletzung der Anzeigepflicht hingewiesen hat.
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5. Vertreter des Versicherungsnehmers
Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers geschlossen, so sind bei der Anwendung 
von Nr. 1 und 2 sowohl die Kenntnis und die Arglist des Vertreters als auch die Kenntnis und die Arglist des 
Versicherungsnehmers zu berücksichtigen. Der Versicherungsnehmer kann sich darauf, dass die Anzeige-
pflicht nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn weder dem Vertreter 
noch dem Versicherungsnehmer Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt.

6. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Vertragsänderung (2a), zum Rücktritt (2b) und zur Kündigung (2c) erlö-
schen mit Ablauf von fünf Jahren nach Vertragsschluss; dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf 
dieser Frist eingetreten sind. Die Frist beläuft sich auf zehn Jahre, wenn der Versicherungsnehmer oder 
sein Vertreter die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt hat.

§ 2 Beginn des Versicherungsschutzes, Fälligkeit, Folgen verspäteter Zahlung
oder Nichtzahlung der Erst- oder Einmalprämie

1. Beginn des Versicherungsschutzes
Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich der Regelungen in Nr. 3 und 4 zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt.

2. Fälligkeit der Erst- oder Einmalprämie
Die erste oder einmalige Prämie ist – unabhängig von dem Bestehen eines Widerrufrechts – unverzüglich
nach dem Zeitpunkt des vereinbarten und im Versicherungsschein angegebenen Versicherungsbeginns zu 
zahlen.
Liegt der vereinbarte Zeitpunkt des Versicherungsbeginns vor Vertragsschluss, ist die erste oder einmalige 
Prämie unverzüglich nach Vertragsschluss zu zahlen.
Zahlt der Versicherungsnehmer nicht unverzüglich nach dem in Satz 1 oder 2 bestimmten Zeitpunkt, be-
ginnt der Versicherungsschutz erst, nachdem die Zahlung bewirkt ist.
Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen
ab, ist die erste oder einmalige Prämie frühestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheins zu 
zahlen.
Bei Vereinbarung der Prämienzahlung in Raten gilt die erste Rate als erste Prämie.

3. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug
Wird die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden Fälligkeitszeitpunkt gezahlt, 
so kann der Versicherer vom Vertrag zurücktreten, solange die Zahlung nicht bewirkt ist.
Der Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat.

4. Leistungsfreiheit des Versicherers
Wenn der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige Prämie nicht zu dem nach Nr. 2 maßgebenden 
Fälligkeitszeitpunkt zahlt, so ist der Versicherer für einen vor Zahlung der Prämie eingetretenen Versiche-
rungsfall nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in 
Textform oder durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzah-
lung der Prämie aufmerksam gemacht hat.
Die Leistungsfreiheit tritt jedoch nicht ein, wenn der Versicherungsnehmer die Nichtzahlung nicht zu vertre-
ten hat.

§ 3 Dauer und Ende des Vertrages

1. Dauer
Der Vertrag ist für den im Versicherungsschein angegebenen Zeitraum abgeschlossen.

2. Stillschweigende Verlängerung
Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn 
nicht einer der Vertragsparteien spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjah-
res eine Kündigung zugegangen ist.

3. Kündigung bei mehrjährigen Verträgen
Der Vertrag kann bei einer Vertragslaufzeit von mehr als drei Jahren zum Ablauf des dritten oder jedes 
darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vom Versicherungsnehmer gekün-
digt werden.
Die Kündigung muss dem Versicherer spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugehen.
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4. Vertragsdauer von weniger als einem Jahr
Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung be-
darf, zum vorgesehenen Zeitpunkt.

5. Wegfall des versicherten Interesses
Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, endet der Vertrag zu dem Zeit-
punkt, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Risikos Kenntnis erlangt.
a) Soweit Versicherungsschutz für Glas im privaten Haushalt vereinbart ist, gilt

aa) als Wegfall des versicherten Interesses insbesondere die vollständige und dauerhafte
Auflösung des Haushaltes nach Aufnahme des Versicherungsnehmers in eine stationäre 
Pflegeeinrichtung oder nach Aufgabe einer Zweit- oder Ferienwohnung.

bb) Das Versicherungsverhältnis endet bei Tod des Versicherungsnehmers zum Zeitpunkt 
der Kenntniserlangung des Versicherers über die vollständige und dauerhafte Haus-
haltsauflösung, spätestens jedoch zwei Monate nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers, wenn nicht bis zu diesem Zeitpunkt ein Erbe die Wohnung in derselben Weise
nutzt wie der verstorbene Versicherungsnehmer.

Wohnungswechsel gilt nicht als Wegfall des versicherten Interesses.
b) Soweit Versicherungsschutz für Glas in der gewerblichen Inhaltsversicherung vereinbart ist, gilt als 

Wegfall des versicherten Interesses insbesondere das Ende der Verfügungsgewalt des Versiche-
rungsnehmers über die versicherten Geschäftsräume oder Betriebsstätten.

§ 4 Folgeprämie

1. Fälligkeit
a) Eine Folgeprämie wird zu dem vereinbarten Zeitpunkt der jeweiligen Versicherungsperiode fällig.
b) Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie innerhalb des im Versicherungsschein oder in 

der Prämienrechnung angegebenen Zeitraums bewirkt ist.

2. Schadenersatz bei Verzug
Ist der Versicherungsnehmer mit der Zahlung einer Folgeprämie in Verzug, ist der Versicherer berechtigt, 
Ersatz des ihm durch den Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.

3. Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht nach Mahnung
a) Der Versicherer kann den Versicherungsnehmer bei nicht rechtzeitiger Zahlung einer Folgeprämie 

auf dessen Kosten in Textform zur Zahlung auffordern und eine Zahlungsfrist von mindestens zwei 
Wochen ab Zugang der Zahlungsaufforderung bestimmen (Mahnung). Die Mahnung ist nur wirk-
sam, wenn der Versicherer je Vertrag die rückständigen Beträge der Prämie, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und außerdem auf die Rechtsfolgen – Leistungsfreiheit und Kündigungsrecht -
aufgrund der nicht fristgerechten Zahlung hinweist.

b) Tritt nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist ein Versicherungsfall ein und ist der 
Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versicherungsfalles mit der Zahlung der Prämie oder der Zin-
sen oder Kosten in Verzug, so ist der Versicherer von der Verpflichtung zur Leistung frei.

c) Der Versicherer kann nach Ablauf der in der Mahnung gesetzten Zahlungsfrist den Vertrag ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist mit sofortiger Wirkung kündigen, sofern der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist.
Die Kündigung kann mit der Bestimmung der Zahlungsfrist so verbunden werden, dass sie mit 
Fristablauf wirksam wird, wenn der Versicherungsnehmer zu diesem Zeitpunkt mit der Zahlung in 
Verzug ist. Hierauf ist der Versicherungsnehmer bei der Kündigung ausdrücklich hinzuweisen.

4. Zahlung der Prämie nach Kündigung
Die Kündigung wird unwirksam, wenn der Versicherungsnehmer innerhalb eines Monats nach der Kündi-
gung oder, wenn sie mit der Fristbestimmung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats nach Fristab-
lauf die Zahlung leistet. Die Regelung über die Leistungsfreiheit des Versicherers (Nr. 3b) bleibt unberührt.

§ 5 Lastschriftverfahren

1. Pflichten des Versicherungsnehmers
Ist zur Einziehung der Prämie das Lastschriftverfahren vereinbart worden, hat der Versicherungsnehmer 
zum Zeitpunkt der Fälligkeit der Prämie für eine ausreichende Deckung des Kontos zu sorgen.

2. Änderung des Zahlungsweges
Hat es der Versicherungsnehmer zu vertreten, dass eine oder mehrere Prämien, trotz wiederholtem Ein-
ziehungsversuch, nicht eingezogen werden können, ist der Versicherer berechtigt, die Lastschriftvereinba-
rung in Textform zu kündigen. Der Versicherer hat in der Kündigung darauf hinzuweisen, dass der Versi-
cherungsnehmer verpflichtet ist, die ausstehende Prämie und zukünftige Prämien selbst zu übermitteln. 
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Durch die Banken erhobene Bearbeitungsgebühren für fehlgeschlagenen Lastschrifteinzug können dem 
Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt werden.

§ 6 Ratenzahlung

Ist Ratenzahlung vereinbart, so gelten die ausstehenden Raten bis zu den vereinbarten Zahlungsterminen 
als gestundet.
Die gestundeten Raten der laufenden Versicherungsperiode werden sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit einer Rate ganz oder teilweise in Verzug gerät oder wenn eine Entschädigung fällig wird.

§ 7 Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

1. Allgemeiner Grundsatz
a) Im Falle der Beendigung des Versicherungsverhältnisses vor Ablauf der Versicherungsperiode steht 

dem Versicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der Prämie zu, der dem Zeit-
raum entspricht, in dem der Versicherungsschutz bestanden hat.

b) Fällt das versicherte Interesse nach dem Beginn der Versicherung weg, steht dem Versicherer die 
Prämie zu, die er hätte beanspruchen können, wenn die Versicherung nur bis zu dem Zeitpunkt be-
antragt worden wäre, zu dem der Versicherer vom Wegfall des Interesses Kenntnis erlangt hat.

2. Prämie oder Geschäftsgebühr bei Widerruf, Rücktritt, Anfechtung und fehlendem versicherten Inte-
resse
a) Übt der Versicherungsnehmer sein Recht aus, seine Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 

zu widerrufen, hat der Versicherer nur den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil 
der Prämien zu erstatten.  Voraussetzung ist, dass der Versicherer in der Belehrung über das Wi-
derrufsrecht, über die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden Betrag hingewiesen und 
der Versicherungsnehmer zugestimmt hat, dass der Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufs-
frist beginnt.
Ist die Belehrung nach Satz 2 unterblieben, hat der Versicherer zusätzlich die für das erste Versi-
cherungsjahr gezahlte Prämie zu erstatten; dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer Leistun-
gen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch genommen hat.

b) Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil der Versiche-
rungsnehmer Gefahrumstände, nach denen der Versicherer vor Vertragsannahme in Textform ge-
fragt hat, nicht angezeigt hat, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der 
Rücktrittserklärung zu.
Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt des Versicherers beendet, weil die einmalige oder 
die erste Prämie nicht rechtzeitig gezahlt worden ist, so steht dem Versicherer eine angemessene 
Geschäftsgebühr zu.

c) Wird das Versicherungsverhältnis durch Anfechtung des Versicherers wegen arglistiger Täuschung
beendet, so steht dem Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Anfechtungserklärung 
zu.

d) Der Versicherungsnehmer ist nicht zur Zahlung der Prämie verpflichtet, wenn das versicherte Inte-
resse bei Beginn der Versicherung nicht besteht, oder wenn das Interesse bei einer Versicherung, 
die für ein künftiges Unternehmen oder für ein anderes künftiges Interesse genommen ist, nicht ent-
steht. Der Versicherer kann jedoch eine angemessene Geschäftsgebühr verlangen.
Hat der Versicherungsnehmer ein nicht bestehendes Interesse in der Absicht versichert, sich da-
durch einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versiche-
rer steht in diesem Fall die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

§ 8 Obliegenheiten des Versicherungsnehmers

1. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles
a) Vertraglich vereinbarte Obliegenheiten, die der Versicherungsnehmer vor Eintritt des Versiche-

rungsfalles zu erfüllen hat, sind:
die Einhaltung aller gesetzlichen, behördlichen sowie vertraglich vereinbarten Sicherheitsvorschriten
zu beachten; dafür zu sorgen, dass die versicherten Sachen fachmännisch nach den anerkannten 
Regeln der Technik erstellt und eingebaut sind, sowie die Einhaltung aller sonstigen vertraglich ver-
einbarten Obliegenheiten.

b) Verletzt der Versicherungsnehmer vorsätzlich oder grob fahrlässig eine Obliegenheit, die er vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles gegenüber dem Versicherer zu erfüllen hat, so kann der Versicherer in-
nerhalb eines Monats, nachdem er von der Verletzung Kenntnis erlangt hat, den Vertrag fristlos 
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kündigen. Das Kündigungsrecht des Versicherers ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer beweist, dass er die Obliegenheit weder vorsätzlich noch grobfahrlässig verletzt hat.

2. Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls
a) Der Versicherungsnehmer hat bei und nach Eintritt des Versicherungsfalls

aa) nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen;
bb) dem  Versicherer den Schadeneintritt, nachdem er von ihm Kenntnis erlangt hat, unver-

züglich – ggf. auch mündlich oder telefonisch - anzuzeigen;
cc) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung - ggf. auch mündlich 

oder telefonisch - einzuholen, wenn die Umstände dies gestatten;
dd) Weisungen des Versicherers zur Schadenabwendung/-minderung, soweit für ihn zumut-

bar, zu befolgen. Erteilen mehrere an dem Versicherungsvertrag beteiligte Versicherer 
unterschiedliche Weisungen, hat der Versicherungsnehmer nach pflichtgemäßem Er-
messen zu handeln;

ee) Schäden durch strafbare Handlungen gegen das Eigentum unverzüglich der 
Polizei anzuzeigen;

ff) das Schadenbild so lange unverändert zu lassen, bis die Schadenstelle oder die be-
schädigten Sachen durch den Versicherer freigegeben worden sind. Sind Veränderun-
gen unumgänglich, sind das Schadenbild nachvollziehbar zu dokumentieren (z. B. durch 
Fotos) und die beschädigten Sachen bis zu einer Besichtigung durch den Versicherer
aufzubewahren;

gg) soweit möglich dem Versicherer unverzüglich jede  Auskunft – auf Verlangen in Schrift-
form – zu erteilen, die zur Feststellung des Versicherungsfalles oder des Umfanges der 
Leistungspflicht des Versicherers erforderlich ist sowie jede Untersuchung über Ursache 
und Höhe des Schadens und über den Umfang der Entschädigungspflicht zu gestatten

hh) vom Versicherer angeforderte Belege beizubringen, deren Beschaffung ihm billigerweise 
zugemutet werden kann;

b) Steht das Recht auf die vertragliche Leistung des Versicherers einem Dritten zu, so hat dieser die 
Obliegenheiten gemäß Nummer 2 a) ebenfalls zu erfüllen – soweit ihm dies nach den tatsächlichen 
und rechtlichen Umständen möglich ist.

3. Leistungsfreiheit bei Obliegenheitsverletzung
a) Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit nach Nr. 1 oder 2 vorsätzlich, so ist der Versi-

cherer von der Verpflichtung zur Leistung frei. Bei grob fahrlässiger Verletzung der Obliegenheit ist 
der Versicherer berechtigt, seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit 
hat der Versicherungsnehmer zu beweisen.

b) Außer im Falle einer arglistigen Obliegenheitsverletzung ist der Versicherer jedoch zur Leistung ver-
pflichtet, soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit weder 
für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalles noch für die Feststellung oder den Um-
fang der Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist.

c) Verletzt der Versicherungsnehmer eine nach Eintritt des Versicherungsfalles bestehende Auskunfts-
oder Aufklärungsobliegenheit, ist der Versicherer nur dann vollständig oder teilweise leistungsfrei, 
wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat.

§ 9 Gefahrerhöhung

1. Begriff der Gefahrerhöhung
a) Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungsneh-

mers die tatsächlich vorhandenen Umstände so verändert werden, dass der Eintritt des Versiche-
rungsfalls oder eine Vergrößerung des Schadens oder die ungerechtfertigte Inanspruchnahme des 
Versicherers wahrscheinlicher wird.

b) Eine Gefahrerhöhung kann insbesondere - aber nicht nur - vorliegen, wenn sich ein gefahrerhebli-
cher Umstand gemäß Abschnitt „A“ § 10   ändert nach dem der Versicherer vor Vertragsschluss ge-
fragt hat.

c) Eine Gefahrerhöhung nach a) liegt nicht vor, wenn sich die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder 
nach den Umständen als mitversichert gelten soll.

2. Pflichten des Versicherungsnehmers
a) Nach Abgabe seiner Vertragserklärung darf der Versicherungsnehmer ohne vorherige Zustimmung

des Versicherers keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren Vornahme durch einen Dritten ges-
tatten.

b) Erkennt der Versicherungsnehmer nachträglich, dass er ohne vorherige Zustimmung des Versiche-
rers eine Gefahrerhöhung vorgenommen oder gestattet hat, so muss er diese dem Versicherer un-
verzüglich anzeigen.
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c) Eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe seiner Vertragserklärung unabhängig von seinem Willen 
eintritt, muss der Versicherungsnehmer dem Versicherer unverzüglich anzeigen, nachdem er von 
ihr Kenntnis erlangt hat.

3. Kündigung oder Vertragsanpassung durch den Versicherer
a) Kündigungsrecht des Versicherers

Verletzt der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung nach Nr. 2 a), kann der Versicherer den Ver-
trag fristlos kündigen, wenn der Versicherungsnehmer seine Verpflichtung vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verletzt hat. Das Nichtvorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit hat der Versiche-
rungsnehmer zu beweisen.
Beruht die Verletzung auf einfacher Fahrlässigkeit, kann der Versicherer unter Einhaltung einer Frist 
von einem Monat kündigen.
Wird dem Versicherer eine Gefahrerhöhung in den Fällen nach Nr. 2 b) und c) bekannt, kann er den 
Vertrag unter Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.

b) Vertragsänderung
Statt der Kündigung kann der Versicherer ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine seinen Ge-
schäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangen oder die Absicherung der erhöhten 
Gefahr ausschließen.
Erhöht sich die Prämie als Folge der Gefahrerhöhung um mehr als 10 Prozent oder schließt der 
Versicherer die Absicherung der erhöhten Gefahr aus, so kann der Versicherungsnehmer den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers ohne Einhaltung einer 
Frist kündigen. In der Mitteilung hat der Versicherer den Versicherungsnehmer auf dieses Kündi-
gungsrecht hinzuweisen.

4. Erlöschen der Rechte des Versicherers
Die Rechte des Versicherers zur Kündigung oder Vertragsanpassung nach Nr. 3 erlöschen, wenn diese 
nicht innerhalb eines Monats ab Kenntnis des Versicherers von der Gefahrerhöhung ausgeübt werden oder 
wenn der Zustand wiederhergestellt ist, der vor der Gefahrerhöhung bestanden hat.

5. Leistungsfreiheit wegen Gefahrerhöhung
a) Tritt nach einer Gefahrerhöhung der Versicherungsfall ein, so ist der Versicherer nicht zur Leistung 

verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer seine Pflichten nach Nr. 2a) vorsätzlich verletzt hat. 
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Pflichten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
seine Leistung in dem Verhältnis zu kürzen, das der Schwere des Verschuldens des Versiche-
rungsnehmers entspricht. Das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit hat der Versicherungs-
nehmer zu beweisen.

b) Nach einer Gefahrerhöhung nach Nr. 2 b) und c) ist der Versicherer für einen Versicherungsfall, der 
später als einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, zu dem die Anzeige dem Versicherer hätte zu-
gegangen sein müssen, leistungsfrei, wenn der Versicherungsnehmer seine Anzeigepflicht vorsätz-
lich verletzt hat. Hat der Versicherungsnehmer seine Pflicht grob fahrlässig verletzt, so gilt a) Satz 2 
und 3 entsprechend. Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen, wenn ihm die Gefahrer-
höhung zu dem Zeitpunkt, zu dem ihm die Anzeige hätte zugegangen sein müssen, bekannt war.

c) Die Leistungspflicht des Versicherers bleibt bestehen,
aa) soweit der Versicherungsnehmer nachweist, dass die Gefahrerhöhung nicht ursächlich 

für den Eintritt des Versicherungsfalles oder den Umfang der Leistungspflicht war oder
bb) wenn zur Zeit des Eintrittes des Versicherungsfalles die Frist für die Kündigung des Ver-

sicherers abgelaufen und eine Kündigung nicht erfolgt war oder
cc) wenn der Versicherer statt der Kündigung ab dem Zeitpunkt der Gefahrerhöhung eine 

seinen Geschäftsgrundsätzen entsprechende erhöhte Prämie verlangt.

§ 10 Überversicherung

1. Übersteigt die Versicherungssumme den Wert des versicherten Interesses erheblich, so kann sowohl der 
Versicherer als auch der Versicherungsnehmer verlangen, dass zur Beseitigung der Überversicherung die 
Versicherungssumme mit sofortiger Wirkung herabgesetzt wird. Ab Zugang des Herabsetzungsverlangens
ist für die Höhe der Prämie der Betrag maßgebend, den der Versicherer berechnet haben würde, wenn der 
Vertrag von vornherein mit dem neuen Inhalt geschlossen worden wäre.

2. Hat der Versicherungsnehmer die Überversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch einen 
rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist der Vertrag nichtig. Dem Versicherer steht die Prämie
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit begründenden Umständen Kenntnis erlangt.
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§ 11 Mehrere Versicherer

1. Anzeigepflicht
Wer bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert, ist verpflichtet, dem Versi-
cherer die andere Versicherung unverzüglich mitzuteilen. In der Mitteilung sind der andere Versicherer und
die Versicherungssumme anzugeben.

2. Rechtsfolgen der Verletzung der Anzeigepflicht
Verletzt der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht (siehe Nr.1) vorsätzlich oder grob fahrlässig, ist der 
Versicherer unter den in Abschnitt B § 9 Nr. 3 beschriebenen Voraussetzungen zur Kündigung berechtigt 
oder auch ganz oder teilweise leistungsfrei. Leistungsfreiheit tritt nicht ein, wenn der Versicherer vor Eintritt 
des Versicherungsfalles Kenntnis von der anderen Versicherung erlangt hat.

3. Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung
a) Ist bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Gefahr versichert und übersteigen die 

Versicherungssummen zusammen den Versicherungswert oder übersteigt aus anderen Gründen 
die Summe der Entschädigungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen Versiche-
rung zu zahlen wären, den Gesamtschaden, liegt eine Mehrfachversicherung vor.

b) Die Versicherer sind in der Weise als Gesamtschuldner verpflichtet, dass jeder für den Betrag auf-
zukommen hat, dessen Zahlung ihm nach seinem Vertrage obliegt; der Versicherungsnehmer kann 
aber im Ganzen nicht mehr als den Betrag des ihm entstandenen Schadens verlangen. Satz 1 gilt 
entsprechend, wenn die Verträge bei demselben Versicherer bestehen.
Erlangt der Versicherungsnehmer oder der Versicherte aus anderen Versicherungsverträgen Ent-
schädigung für denselben Schaden, so ermäßigt sich der Anspruch aus dem vorliegenden Vertrag 
in der Weise, dass die Entschädigung aus allen Verträgen insgesamt nicht höher ist, als wenn der
Gesamtbetrag der Versicherungssummen, aus denen die Prämien errechnet wurde, nur in diesem 
Vertrag in Deckung gegeben worden wäre. Bei Vereinbarung von Entschädigungsgrenzen ermäßigt 
sich der Anspruch in der Weise, dass aus allen Verträgen insgesamt keine höhere Entschädigung 
zu leisten ist, als wenn der Gesamtbetrag der Versicherungssummen in diesem Vertrag in Deckung 
gegeben worden wäre.

c) Hat der Versicherungsnehmer eine Mehrfachversicherung in der Absicht geschlossen, sich dadurch 
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in dieser Absicht geschlossene Ver-
trag nichtig.
Dem Versicherer steht die Prämie bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem er von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangt.

4. Beseitigung der Mehrfachversicherung
a) Hat der Versicherungsnehmer den Vertrag, durch den die Mehrfachversicherung entstanden ist, 

ohne Kenntnis von dem Entstehen der Mehrfachversicherung geschlossen, kann er verlangen, dass 
der später geschlossene Vertrag aufgehoben oder die Versicherungssumme unter verhältnismäßi-
ger Minderung der Prämie auf den Teilbetrag herabgesetzt wird, der durch die frühere Versicherung 
nicht gedeckt ist.
Die Aufhebung des Vertrages oder die Herabsetzung der Versicherungssumme und Anpassung der 
Prämie werden zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Erklärung dem Versicherer zugeht.

b) Die Regelungen nach a) sind auch anzuwenden, wenn die Mehrfachversicherung dadurch entstan-
den ist, dass nach Abschluss der mehreren Versicherungsverträge der Versicherungswert gesun-
ken ist. Sind in diesem Fall die mehreren Versicherungsverträge gleichzeitig oder im Einvernehmen 
der Versicherer geschlossen worden, kann der Versicherungsnehmer nur die verhältnismäßige 
Herabsetzung der Versicherungssummen und der Prämien verlangen.

§ 12 Versicherung für fremde Rechnung

1. Rechte aus dem Vertrag
Der Versicherungsnehmer kann den Versicherungsvertrag im eigenen Namen für das Interesse eines Drit-
ten (Versicherten) schließen. Die Ausübung der Rechte aus diesem Vertrag steht nur dem Versicherungs-
nehmer und nicht auch dem Versicherten zu. Das gilt auch, wenn der Versicherte den Versicherungsschein
besitzt.

2. Zahlung der Entschädigung
Der Versicherer kann vor Zahlung der Entschädigung an den Versicherungsnehmer den Nachweis verlan-
gen, dass der Versicherte seine Zustimmung dazu erteilt hat. Der Versicherte kann die Zahlung der Ent-
schädigung nur mit Zustimmung des Versicherungsnehmers verlangen.
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3. Kenntnis und Verhalten
a) Soweit die Kenntnis und das Verhalten des Versicherungsnehmers von rechtlicher Bedeutung sind, 

sind bei der Versicherung für fremde Rechnung auch die Kenntnis und das Verhalten des Versi-
cherten zu berücksichtigen. Soweit der Vertrag Interessen des Versicherungsnehmers und des Ver-
sicherten umfasst, muss sich der Versicherungsnehmer für sein Interesse das Verhalten und die 
Kenntnis des Versicherten nur zurechnen lassen, wenn der Versicherte Repräsentant des Versiche-
rungsnehmers ist.

b) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es nicht an, wenn der Vertrag ohne sein Wissen abge-
schlossen worden ist oder ihm eine rechtzeitige Benachrichtigung des Versicherungsnehmers nicht 
möglich oder nicht zumutbar war.

c) Auf die Kenntnis des Versicherten kommt es dagegen an, wenn der Versicherungsnehmer den Ver-
trag ohne Auftrag des Versicherten geschlossen und den Versicherer nicht darüber informiert hat.

§ 13 Aufwendungsersatz

1. Aufwendungen zur Abwendung und Minderung des Schadens
a) Versichert sind Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsnehmer bei Eintritt des Versi-

cherungsfalles den Umständen nach zur Abwendung und Minderung des Schadens für geboten hal-
ten durfte oder die er auf Weisung des Versicherers macht.

b) Macht der Versicherungsnehmer Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehenden Versiche-
rungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen zu mindern, geltend, so leistet der Versicherer 
Aufwendungsersatz nur, wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Betrach-
tung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren oder die Aufwendungen auf Weisung des 
Versicherers erfolgten.

c) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Aufwendungsersatz nach 
a) und b) entsprechend kürzen.

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die Entschädigung für versicherte Sachen betragen zusam-
men höchstens die Versicherungssumme je vereinbarter Position; dies gilt jedoch nicht, soweit Auf-
wendungen auf Weisung des Versicherers entstanden sind.

e) Der Versicherer hat den für die Aufwendungen gemäß a) erforderlichen Betrag auf Verlangen des 
Versicherungsnehmers vorzuschießen.

f) Nicht versichert sind Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Institutionen, die im 
öffentlichen Interesse zur Hilfeleistung verpflichtet sind, wenn diese Leistungen im öffentlichen Inte-
resse erbracht werden.

2. Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens
a) Der Versicherer ersetzt bis zur vereinbarten Höhe die Kosten für die Ermittlung und Feststellung ei-

nes von ihm zu ersetzenden Schadens, sofern diese den Umständen nach geboten waren.
Zieht der Versicherungsnehmer einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so werden diese Kos-
ten nur ersetzt, soweit er zur Zuziehung vertraglich verpflichtet ist oder vom Versicherer aufgefor-
dert wurde.

b) Ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung zu kürzen, kann er auch den Kostenersatz nach a) 
entsprechend kürzen.

§ 14 Übergang von Ersatzansprüchen

1. Übergang von Ersatzansprüchen
Steht dem Versicherungsnehmer ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zu, geht dieser Anspruch auf den 
Versicherer über, soweit der Versicherer den Schaden ersetzt. Der Übergang kann nicht zum Nachteil des 
Versicherungsnehmers geltend gemacht werden. Richtet sich der Ersatzanspruch des Versicherungsneh-
mers gegen eine Person, mit der er bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft lebt, kann der 
Übergang nicht geltend gemacht werden, es sei denn, diese Person hat den Schaden vorsätzlich verur-
sacht.

2. Obliegenheiten zur Sicherung von Ersatzansprüchen
Der Versicherungsnehmer hat seinen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses Anspruchs dienendes 
Recht unter Beachtung der geltenden Form- und Fristvorschriften zu wahren, und nach Übergang des Er-
satzanspruchs auf den Versicherer bei dessen Durchsetzung durch den Versicherer soweit erforderlich
mitzuwirken.
Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit vorsätzlich, ist der Versicherer zur Leistung insoweit
nicht verpflichtet, als er infolge dessen keinen Ersatz von dem Dritten erlangen kann. Im Fall einer grob 
fahrlässigen Verletzung der Obliegenheit ist der Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der 
Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweis-
last für das Nichtvorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.
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§ 15 Kündigung nach dem Versicherungsfall

1. Kündigungsrecht
Nach dem Eintritt eines Versicherungsfalles kann jede der Vertragsparteien den Versicherungsvertrag 
kündigen. Die Kündigung ist in Schriftform zu erklären. Sie muss der anderen Vertragspartei spätestens ei-
nen Monat nach Auszahlung oder Ablehnung der Entschädigung zugegangen sein.

2. Kündigung durch Versicherungsnehmer
Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirk-
sam. Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt,
spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.

3. Kündigung durch Versicherer
Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem Zugang beim Versicherungsnehmer wirk-
sam.

§ 16 Keine Leistungspflicht aus besonderen Gründen

1. Vorsätzliche oder grob fahrlässige Herbeiführung des Versicherungsfalles
a) Führt der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall vorsätzlich herbei, so ist der Versicherer von 

der Entschädigungspflicht frei.
Ist die Herbeiführung des Schadens durch rechtskräftiges Strafurteil wegen Vorsatzes in der Person 
des Versicherungsnehmers festgestellt, so gilt die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens als 
bewiesen.

b) Führt der Versicherungsnehmer den Schaden grob fahrlässig herbei, so ist der Versicherer berech-
tigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers entspre-
chenden Verhältnis zu kürzen.

2. Arglistige Täuschung nach Eintritt des Versicherungsfalles
Der Versicherer ist von der Entschädigungspflicht frei, wenn der Versicherungsnehmer den Versicherer 
arglistig über Tatsachen, die für den Grund oder die Höhe der Entschädigung von Bedeutung sind, täuscht 
oder zu täuschen versucht.
Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch rechtskräftiges Strafurteil gegen den Versicherungs-
nehmer wegen Betruges oder Betrugsversuches festgestellt, so gelten die Voraussetzungen des Satzes 1 
als bewiesen.

§ 17 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderungen

1. Form
Soweit gesetzlich keine Schriftform verlangt ist und soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt 
ist, sind die für den Versicherer bestimmten Erklärungen und Anzeigen, die das Versicherungsverhältnis 
betreffen und die unmittelbar gegenüber dem Versicherer erfolgen, in Textform abzugeben.
Erklärungen und Anzeigen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Stelle Der Janitos Versicherung AG gerichtet 
werden. Die gesetzlichen Regelungen über den Zugang von Erklärungen und Anzeigen bleiben unberührt.

2. Nichtanzeige einer Anschriften- bzw. Namensänderung
Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für 
eine Willenserklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines ein-
geschriebenen Briefes an die letzte dem Versicherer bekannte Anschrift. Entsprechendes gilt bei einer dem 
Versicherer nicht angezeigten Namensänderung. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absendung des 
Briefes als zugegangen.

3. Nichtanzeige der Verlegung der gewerblichen Niederlassung
Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung unter der Anschrift  seines Gewerbebetriebs abgeschlos-
sen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen nach Nr. 2 entspre-
chend Anwendung.
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§ 18 Vollmacht des Versicherungsvertreters

1. Erklärungen des Versicherungsnehmers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherungsnehmer abgegebene Erklärungen 
entgegenzunehmen betreffend
a) den Abschluss bzw. den Widerruf eines Versicherungsvertrages,
b) ein bestehendes Versicherungsverhältnis einschließlich dessen Beendigung,
c) Anzeige- und Informationspflichten vor Abschluss des Vertrages und während des Versicherungs-

verhältnisses.

2. Erklärungen des Versicherers
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, vom Versicherer ausgefertigte Versicherungsscheine 
oder deren Nachträge dem Versicherungsnehmer zu übermitteln.

3. Zahlungen an den Versicherungsvertreter
Der Versicherungsvertreter gilt als bevollmächtigt, Zahlungen, die der Versicherungsnehmer im Zusam-
menhang mit der Vermittlung oder dem Abschluss eines Versicherungsvertrags an ihn leistet, anzuneh-
men. Eine Beschränkung dieser Vollmacht muss der Versicherungsnehmer nur gegen sich gelten lassen,
wenn er die Beschränkung bei der Vornahme der Zahlung kannte oder in Folge grober Fahrlässigkeit nicht 
kannte.

§ 19 Repräsentanten

Der Versicherungsnehmer muss sich die Kenntnis und das Verhalten seiner Repräsentanten zurechnen 
lassen.

§ 20 Verjährung

Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei Jahren.
Die Verjährung beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Gläubi-
ger von den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Schuldners Kenntnis erlangt oder 
ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste.
Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versicherer angemeldet worden, zählt bei der 
Fristberechnung der Zeitraum zwischen Anmeldung und Zugang der in Textform mitgeteilten Entscheidung 
des Versicherers beim Anspruchsteller nicht mit.

§ 21 Gerichtsstand

1. Klagen gegen den Versicherer oder Versicherungsvermittler
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung ist neben den Gerichtsstän-
den der Zivilprozessordnung auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsneh-
mer zur Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Auf-
enthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherungsnehmer
seine Ansprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen
Gericht geltend machen.

2. Klagen gegen Versicherungsnehmer
Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag oder der Versicherungsvermittlung gegen den Versicherungs-
nehmer ist ausschließlich das Gericht örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
Soweit es sich bei dem Vertrag um eine betriebliche Versicherung handelt, kann der Versicherer seine An-
sprüche auch bei dem für den Sitz oder die Niederlassung des Gewerbebetriebes zuständigen Gericht gel-
tend machen.

§ 22 Anzuwendendes Recht

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht.
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Zusatzbedingungen für die Glasversicherung
Stand 01. 01. 2008

Sofern gegen Prämienzuschlag vereinbart, gilt:

§ 1 Deklaration zur Gebäude- und Mobiliarverglasung für Wohnungen und Einfamilienhäuser
Gebäudeverglasungen:
Glasscheiben von Fenstern, Türen, Balkonen, Terrassen, Wänden, Wintergärten, Veranden, Loggien, Wetterschutz-
vorbauten, Dächern, Sonnenkollektoren bzw. Solarzellen, Brüstungen, Duschkabinen; Glasbausteine, Profilbau-
gläser, Sicherheitsgläser jeder Art, Blei-, Kunststoff-, Messing- und Elektrolytverglasungen, Dallgläser, künstlerisch 
bearbeitete Gläser.
Mobiliarverglasungen:
Glasscheiben von Bildern, Schränken, Vitrinen, Stand-, Wand- und Schrankspiegeln; Glasplatten; Glasscheiben und 
Sichtfenster von Öfen, Elektro- und Gasgeräten. Ebenfalls mitversichert sind Glaskeramik-Kochflächen sowie Scheiben
von Aquarien und Terrarien.

§ 2 Versicherte Kosten
Die gemäß Abschnitt „A“ § 4 Nr. 2. der Allgemeinen Zusatzbedingungen für die Glasversicherung aufgeführten zu-
sätzlichen Aufwendungen wie z. B. Sonderkosten für Gerüste, Kräne oder Kosten für das Beseitigen und Wiederan-
bringen von Hindernissen (z. B. Schutzgitter) sind bis zu einer Summe von insgesamt 2.000 Euro je Schadenfall mit-
versichert.

§ 3 Grobe Fahrlässigkeit, Verzicht auf Quotelung bei einer Schadenhöhe bis 100 % der Verscherungssumme
Abweichend von Abschnitt „B“ § 16 der Allgemeinen Glasversicherung 2008 nimmt der Versicherer, sofern
der Versicherungsnehmer den Versicherungsfall grob fahrlässig herbeigeführt hat, keine Kürzung der Leistung 
entsprechend der Schwere des Verschuldens des Versicherungsnehmers vor.

§ 4 Versehensklausel
Unterlässt der Versicherungsnehmer eine ihm obliegende Anzeige oder gibt er fahrlässig die Anzeige unrichtig ab 
oder unterlässt er fahrlässig die Erfüllung einer sonstigen Obliegenheit, besteht weiterhin Versicherungsschutz, wenn 
der Versicherungsnehmer nachweist, dass das Versäumnis nur auf einem Versehen beruht und nach dem Erkennen 
unverzüglich nachgeholt wird. Handelt es sich um die Anzeige eines Umstandes, aufgrund dessen ein Zuschlagsbei-
trag zu entrichten ist, so hat der Versicherungsnehmer den Zuschlagsbeitrag ab dem Zeitpunkt zu entrichten, an dem 
der Umstand eingetreten ist. 
Die in § 195 BGB festgelegte Verjährungsfrist oder ein vereinbartes Kündigungsrecht wird durch die vorstehende 
Versehensklausel nicht berührt. 

§ 5 Innovationsklausel/ Bedingungsverbesserungen
Werden die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Zusatzbedingungen für die Glasversicherung oder die 
Besonderen Zusatzbedingungen für die Glasversicherung ausschließlich zum Vorteil des Versicherungsnehmers und 
ohne Mehrbeitrag geändert, so gelten.

0108_000001



MERKBLATT ZUR DATENVERARBEITUNG

Stand 01.01.2008

A Verarbeitung Ihrer Daten durch die Janitos Versicherung AG
Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) 
erfüllen.
Nur so lassen sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwickeln; auch bietet die EDV 
einen besseren Schutz der Versichertengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen
manuellen Verfahren. 
Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere 
Rechtsvorschrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt die
Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen der Zweckbestimmung eines
Vertragsverhältnisses oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnissen geschieht oder soweit es zur Wahrung
berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass 
das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.

B Einwilligungserklärung
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung und im Hinblick auf eine sichere
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilligungserklärung nach 
dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 
jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit Ablehnung des Antrages oder durch Ihren 
jederzeit möglichen Widerruf, der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. Dabei sind 
neben den Interessen des Betroffenen auch die Interessen der speichernden Stelle zu berücksichtigen. Die
Einwilligung kann nicht willkürlich, sondern nur dann widerrufen werden, wenn sich die für ihre Erteilung
maßgebenden Gründe und Voraussetzungen geändert haben oder entfallen sind. Wird die
Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teilweise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem 
Vertragsabschluss. Trotz Widerrufs oder ganz bzw. teilweise gestrichener Einwilligungserklärung kann eine 
Datenverarbeitung und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbemerkung 
beschrieben, erfolgen.

C Speicherung, Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten
1. Datenspeicherung bei der Janitos Versicherung AG und Mitversicherern
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im 
Antrag (Antragsdaten). Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie Kundennummer 
(Partnernummer), Versicherungsscheinnummer, Versicherungsdauer, Prämie, Bankverbindung sowie 
erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines Versicherungsvermittlers oder Versicherungsmaklers,
eines Sachverständigen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir 
Ihre Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der 
Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden.

2. Datenübermittlung an Rückversicherer
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets auf einen Ausgleich der von ihm
übernommenen
Risiken achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rückversicherer im In- und
Ausland ab. Diese Rückversicherer benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben von 
uns, wie Versicherungsscheinnummer, Prämie, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos und 
Risikozuschlags sowie im Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risiko- und
Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, denen sie ebenfalls 
entsprechenden Daten übergeben.

3. Datenübermittlung an andere Versicherer
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz (VVG) hat der Versicherte bei Antragstellung, bei jeder 
Vertragsänderung und im Schadenfall dem Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die
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Schadenabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören z. B. frühere Krankheiten und 
Versicherungsfälle oder Mitteilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den
Angaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum entstandenen Schaden zu 
schließen, kann es erforderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Auskünfte 
auf Anfragen zu erteilen.
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie
bei Teilungsabkommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Versicherern. Dabei 
werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des 
Versicherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Schadenhöhe und Schadentag.

4. Zentrale Hinweissysteme
Bei Prüfung eines Antrages oder eines Schadens kann es notwendig sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren 
Aufklärung des Sachverhaltes oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfragen an den 
zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer 
Versicherer zu beantworten.
Dazu bestehen bei Fachverbänden zentrale Hinweissysteme.
Solche Hinweissysteme gibt es auch beim Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV).
Die Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem 
jeweiligen System verfolgt werden dürfen, also nur soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind.
Beispiele:
Haftpflichtversicherung:
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Personen, bei denen der Verdacht des 
Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Kraftfahrtversicherung:
– Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen sowie von Personen, bei denen der Verdacht 
des Versicherungsmissbrauchs besteht.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.
Rechtsschutzversicherung:
– Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach 
mindestens zwei Versicherungsfällen innerhalb von 12 Monaten;
– Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen
innerhalb von 36 Monaten;
– vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht
einer betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung.
Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der Antragstellung.
Sachversicherung:
– Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des
Versicherungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Schadensummen erreicht sind.
Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und Verhinderung weiteren Missbrauchs.
Unfallversicherung:
– Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht;
– Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverletzung im Schadenfall, wegen Vortäuschung 
eines Unfalls oder von Unfallfolgen;
– außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach Leistungserbringung oder Klageerhebung auf
Leistung.
Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmissbrauch.

5. Betreuung durch Ihren Versicherungsvermittler
In Ihren Versicherungsangelegenheiten werden Sie durch Ihren Versicherungsvermittler betreut.
Versicherungsvermittler in diesem Sinn sind neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften.
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält Ihr Versicherungsvermittler zu diesen Zwecken
von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und
Leistungsdaten, z.B. Versicherungsnummer, Prämien, Art des Versicherungsschutzes und des Risikos, Zahl 
der Versicherungsfälle und Höhe von Versicherungsleistungen.
Ausschließlich zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung können an den 
zuständigen Versicherungsvermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden.
Ihr Versicherungsvermittler verarbeitet und nutzt diese personenbezogenen Daten im Rahmen Ihrer Beratung 
und Betreuung.
Wir informieren Ihren Versicherungsvermittler über Änderungen der kundenrelevanten Daten.
Jeder Versicherungsvermittler ist gesetzlich und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes und seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten.
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6. Ihre Rechte
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz neben dem eingangs erwähnten
Widerrufsrecht ein Recht auf Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicherten Daten.
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden Sie sich bitte an den 
Datenschutzbeauftragten der Janitos Versicherung AG, Im Breitspiel 2-4, 69126 Heidelberg Richten Sie auch 
ein etwaiges Verlangen auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim Rückversicherer
gespeicherten Daten stets an die Janitos Versicherung AG. 

Janitos Versicherung AG
Postfach 10 41 69
69031 Heidelberg
www.janitos.de








